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G R U ß W O R T  

 
Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Schwestern und Brüder in 
der Gefängnisseelsorge, 
 
wieder geht ein Jahr zu Ende, ein Jahr, das 
vieles in Bewegung gesetzt hat. Gerade im 
Hinblick auf den Justizvollzug wurden po-
litisch Weichen gestellt, zu deren Wirkge-
schichte wir heute noch längst nicht sagen 
können, wie sie irgendwann einmal be-
wertet werden wird. Gerade der Blick auf 
die Föderalismusreform lässt zumindest 
nichts Gutes erahnen. Selbst in den Län-
dern, die im Vorfeld der Reform ein Fest-
halten am alten Strafvollzugsgesetz zu-
gesagt haben, wird heute emsig an einem 
Länderentwurf gearbeitet. Es bleibt abzu-
warten, ob Frieder Dünkel mit seiner 
Prognose Recht behalten wird, dass sich 
diese Reform im Justizbereich  zu einem 
„Wettbewerb der Schäbigkeit“ entwickelt. 
Maßgebliches Interesse wird, und das ist 
deutlich ablesbar an den Entwürfen,  das 
Interesse an einer Kostensenkung sein, die 
- und auch da verrate ich kein Geheimnis - 
in der Regel auf die Inhaftierten abgewälzt 
wird und mit Qualitätseinbußen einher-
geht. 
Auffallend ist schon jetzt, dass die Spra-
che der Entwürfe einiger Länder sehr 
sorgfältig gewählt wurde. „Dynamik, 
Aufgeschlossenheit, Offenheit für Ent-
wicklungen“ werden suggeriert, allerdings 
bleibt offen, ob Chancenvollzug tatsäch-
lich mehr bedeutet als ein altes, überkom-
menes Stufenkonzept. Insgesamt bleibt zu 
fürchten, dass sich im Vollzug ein Para-
digmenwechsel vollzieht, der ein umfas-
sendes Konzept von Behandlung, gegen 
ein politisch deutlich leichter zu handha-
bendes Konzept von Sicherung austauscht. 
Behandlung und damit verbundene Reso-

zialisierung bleibt für mich uneinge-
schränkt der beste Opferschutz. Das Pri-
mat von Behandlung und der damit 
verbundenen Resozialisierung ist für mich 
das Konzept, in dem Menschen den ihnen 
zustehenden Raum erhalten, um zu dem zu 
finden, was Gott mit ihnen gemeint, wozu  
Gott sie berufen hat. 
Das christliche Menschenbild nimmt das 
Leben in all seinen Erfahrungen ernst, in 
Würde und Unantastbarkeit, aber auch in 
Sünde und Leid. Insofern weitet es unse-
ren Blick. Christlicher Glaube sieht den 
Namen Gottes tief eingegraben in die 
Hoffnungs- und Leidensgeschichte der 
Menschheit und hält die Perspektive der 
Versöhnung für alle offen. Die Liebe Got-
tes erfahrbar zu machen, darin sehe ich 
unsere entscheidende Aufgabe von Seel-
sorge im Gefängnis. Und um das zu er-
möglichen dürfen wir Menschen begeg-
nen, um sie zu begleiten. Ich bin fest 
davon überzeugt: Wenn wir uns und unse-
ren Auftrag ernst nehmen, sind wir darauf 
angewiesen unsere Menschenliebe zu fes-
tigen. Dann müssen wir Vertrauen üben, 
um wirklich Kinder Gottes zu sein.  
Hoffnung auf und Vertrauen in gelingen-
des Leben wird sich nicht in der Erhöhung 
von Sicherungsmaßnahmen entwickeln. 
Hoffnung auf und Vertrauen in gelingen-
des Leben entwickelt sich an der Zusage 
auf ein Leben in Fülle. Und wir stehen für 
das Vertrauen in diese Zusage. 
Gerade deshalb, wünsche ich uns allen ein 
frohes Weihnachtsfest und für das Neue 
Jahr viel Kraft, viel Mut und den Segen 
unseres Gottes. 
 

Axel Wiesbrock,  
Vorsitzender der Konferenz 
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I M P U L S E  

 
 

 
 

 
Am 18. Juni 2006 wurde Pastoral-
referent Klemens Heymann durch 
Dekan Gregor Sorg (JVA Stutt-
gart-Stammheim) in einem     
Gottesdienst offiziell in das Amt 
des Gefängnisseelsorgers an der 
JVA Pforzheim eingeführt.       
Klemens Heymann hielt in diesem       
Gottesdienst folgende Ansprache 
zu Jesaja 42,1 – 7. 

 
  

 
„Das kannst du knicken." 

Diese Redewendung hat jeder von uns schon mal 
gehört. Es gibt Dinge, die nicht so laufen, wie wir 
uns das vorstellen. Wünsche und Bedürfnisse fin-
den keine Erfüllung, müssen hintanstehen.  

„Das kannst du knicken." 
Menschen, die hier ihre Freiheitsstrafe absitzen, 
erleben: Ihr Leben bekommt durch den Freiheits-
entzug einen Knick. Wichtige soziale Beziehun-
gen zur Familie oder zu Freunden sind nur in ei-
nem begrenzten Rahmen von Briefen, 
Telefonaten und Besuchen lebbar. Es gibt die 
Sorge, ob die Freundschaft weiter hält. Freund-
schaften knicken ein. Eine Lehrstelle oder die 
Arbeitstelle fällt durch den Strafvollzug weg. Die 
Entlassung nach zwei Drittel der Strafzeit wird 

plötzlich durch einen Einspruch, durch ein neues 
Verfahren verschoben. 

„Das kannst du knicken" 
Das was geknickt ist, ist oft der Hoffnungslosig-
keit anheimgegeben. Keine Perspektive in Sicht. 
Was geknickt ist, ist nicht ohne weiteres aufzu-
richten. Der Halm, der zerknickt ist, kann die 
Frucht nicht mehr tragen, er ist unnütz. Also wo-
zu braucht man ihn noch? Die Gefahr ist groß, 
dass Menschen, die diese oben genannten Erfah-
rungen machen, beginnen sich wertlos zu fühlen. 
Das zerknickte Rohr zerbricht er nicht und den 

glimmenden Docht löscht er nicht aus. 
Dieser Satz ist vom Propheten Jesaja in eine Zeit 
dem Volk Israel zugesprochen, als es in der baby-
lonischen Gefangenschaft schon keine Hoffnung 
auf Rückkehr in ihre Heimat gab. Der aufkom-
mende Herrscher von Persien, Kyrios genannt, 
wird als Gottes Werkzeug gesehen, der nun durch 
seine zunehmende politische Macht den verbann-
ten Israeliten die Rückkehr in Aussicht stellt. Für 
die in Hoffnungslosigkeit gefallenen und ver-
bannten Israeliten ist plötzlich Hoffnung in Sicht. 
Das zerknickte Rohr zerbricht er nicht und den 

glimmenden Docht löscht er nicht aus. 
Mich hat dieser Satz als Seelsorger immer sehr 
angesprochen und trifft in besonderer Weise für 
die seelsorgerliche Tätigkeit im Gefängnis zu. 
Der Halm, er steht für uns Menschen. Menschen, 
die in ihrem Leben einen Knick erfahren haben, 
sei es durch Eigenverschulden oder durch äußere 
Begebenheiten. Doch bei allem, was sich Men-
schen an Schuld aufladen und auch zu verantwor-
ten haben, bleibt jeder ein von Gott gewolltes 
Wesen. Gott sucht immer wieder Wege, das Ver-
lorene neu zu finden, wie es damals auch die Is-
raeliten erfahren durften. In Jesus zeigt uns Gott, 
dass das Wiederfinden von Verlorenem eine gro-
ße Freude im Himmel auslöst. Gott gibt seine 
Leidenschaft für den Menschen nicht auf. 
Das zerknickte Rohr zerbricht er nicht und den 

glimmenden Docht löscht er nicht aus. 
Gott ist Richter in der Weise, dass er aufrichten 
möchte. Er lässt uns nicht hängen, auch nicht in 
unserer Schuld. Er will uns durch seine verge-
bende Liebe den Weg zu ihm und zum Mitmen-
schen neu ebnen, damit jeder in und trotz seiner 
Schuld wieder aufrichtig leben kann. Sich dieser 
Zusage immer neu zu stellen, sein Leben immer 
neu auszurichten, um aufrichtig zu werden, bleibt 
Aufgabe eines jeden. Dies ist nicht leicht und er-
fordert viel Kraft, Hoffnung und mitmenschliche 
Unterstützung. Oft geht man zwei Schritte vor 
und fällt drei wieder zurück. Doch es gilt die Zu-



 - 4 -  Mitteilungen 2/2006 

sage: jede noch so kleine Anstrengung, jedes 
Bemühen zählt. 
Das zerknickte Rohr zerbricht er nicht und den 

glimmenden Docht löscht er nicht aus. 
Für mich als Seelsorger ist es eine wichtige Auf-
gabe, in den Gesprächen mit den Inhaftierten das, 
was geknickt ist,  anzuschauen,  es mitauszuhal-
ten, ohne ein einfaches „Schwamm drüber, es 
wird schon wieder“. Mitauszuhalten, dass es viele 
Fragen und Probleme gibt und die Antworten und 
Lösungen (noch) nicht in Sicht sind. Es bleiben 
Fragen: Wer kann der geknickten Stelle neuen 
Halt verschaffen? Der Gefangene selber? Findet 
er in sich Kraft und Halt, in seinen Freunden, sei-
ner Familie? Es gilt die Spannung  auszuhalten, 
dass Dinge geschehen sind, die sich nicht mehr 
ändern lassen. Dass Grenzen gesetzt sind und ich 
als Seelsorger auch Grenzen zu setzen habe. Und 
trotzdem achte und schätze ich mein Gegenüber 
in seiner Würde als Mensch.  
Das zerknickte Rohr zerbricht er nicht und den 

glimmenden Docht löscht er nicht aus. 
Als Mensch und Seelsorger wäre ich oft überfor-
dert, wenn ich die Arbeit aus eigener Kraft allein 
zu bewältigen hätte. In unserem Schrifttext wird 
vom Geist Gottes gesprochen, der dem neuen 
persischen Herrscher verliehen wird. Ich denke, 
wir bedürfen gerade auch in unserer Arbeit dieses 
Geistes, der uns geschenkt werden muss, ohne 
den wir letztlich nicht viel tun können. Der Geist, 
der den glimmenden Docht nicht auslöscht, der 
Geist Jesu, der die  Perspektivlosigkeit mit aus-
hält und den Keim für neue Hoffnung legen kann.  
Ich bin dankbar, dass mir gerade in der ersten 
Zeit meiner neuen Tätigkeit viel Kraft geschenkt 
wurde, besonders in der Zusammenarbeit mit vie-
len Menschen hier im Haus. Ich erfahre den Aus-
tausch und die Zusammenarbeit mit meinen ka-
tholischen und evangelischen Kollegen als sehr 
hilfreich und fruchtbar. Meine Familie trägt auf 
ihre Weise meine Arbeit mit, hält mich aus, wenn 
ich auch mal erschöpft und dadurch nicht mehr so 
gut drauf bin. Freunde möchte ich nicht uner-
wähnt lassen. Meine Arbeit sehe ich auch unter-
stützt durch das Gebet, das mir und meiner Arbeit 
geschenkt wird.  
Das zerknickte Rohr zerbricht er nicht und den 

glimmenden Docht löscht er nicht aus. 
Durch diese Erfahrung gestärkt freue ich mich 
nun offiziell mit Gottes Segen in diese Arbeit 
eingeführt zu werden und wünsche weiterhin für 
alle hier im Haus Gottes Kraft und Geist, der auf-
richtet und Früchte hervorbringt. Amen 
 

 
 

Dietmar Jordan, JVA Aachen: 
Wie ich meinen Dienst als Ge-

fängnisseelsorger sehe 
 
Gefangene als Menschen sehen, nicht nur als Tä-
ter, schon gar nicht als Monster. 
Und sie begleiten vom Evangelium Jesu Christi 
her, 
im Auftrag und mit dem Rückhalt unserer Kirche. 
Einen Blick haben für die Ausgegrenzten, die 
Schwierigen, die Gescheiterten, 
die Wohlstandsverlierer ... 
Zeit haben, ein Herz und ein Ohr – wenn es geht, 
ein Wort, eine Geste. 
Leute treffen, die draußen kaum einer sehen will. 
Sich Männern nähern, die ihr eigener Zorn über-
wältigt hat, 
ihre Ohnmacht und Wut auf sich selbst und auf 
das Leben. 
Gefangene besuchen und begleiten. 
Menschen, die nicht selten sich selbst und auch 
uns als Gesellschaft abhanden gekommen sind, 
entstellt und entglitten in manchmal schier un-
glaublichen Taten. 
Mich verstricken lassen in ihre Widersprüche, in 
Niederlagen, 
in Lügen und Illusionen. 
Den Menschen sehen mit seiner Not, seinen Ver-
letzungen, seiner Geschichte. 
Mich berühren lassen vom manchmal fremden, 
dunklen, unheimlichen Gegenüber. 
Mit manchem aushalten und ausharren am Rand 
seiner Abgründe. 
Einfach da sein in Freude und Leid. 
Einander begegnen, spüren, was uns als Men-
schen verbindet. 
Dem Anderen Raum geben und Ansehen. 
Ihn als Person anerkennen, seine Würde und sei-
nen Wert. 
Nicht selten mehr sehen und hören als im Urteil 
steht und in der Akte. 
Einspruch erheben, wo ein Mensch unter die Rä-
der gerät in Sachzwängen, 
Zuständigkeiten und Paragraphen, manchmal 
auch Willkür. 
Immer wieder Brücken bauen. Über Mauern hin-
weg Menschen zusammen bringen. 
Zeichen setzen wider die Ausgrenzung. 
Dialog und – wo möglich – Versöhnung fördern. 
Helfen, Zerbrochenes zu heilen. Mut machen, 
neue Anfänge zu wagen. 
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Unser Leben vor Gott bringen.  
Klagen. Zweifeln und Bangen. 
Wünschen. Hoffen. Und danken. 
In all dem den Menschen sehen, nicht nur den 
Knacki. 
Und – öfter als landläufig für möglich gehalten – 
mich selbst und den anderen mit mehr Leben be-
schenken lassen. 
                                                                                             

 

A U S  D E N  R E G I O N A L -
K O N F E R E N Z E N  

 

Baden-Württemberg 

           
Pastoralreferent Philipp Fuchs 

 
Neubau der JVA Offenburg 

In die Planung des Neubaues der JVA Offenburg 
hat sich die Kirchenleitung eingeschaltet, um zu 
gewährleisten, dass die räumliche Ausstattung 
(Kirchenraum, Büros und Gruppenräume) für die 
Seelsorge in der neuen Anstalt adäquat und aus-
reichend ist. Es sind zwei refinanzierte Seelsorge-
stellen vorgesehen. 
 
 „Gemeinsame Vereinbarung zwischen dem 
Land Baden-Württemberg und der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg, der Evan-
gelischen Landeskirche in Baden, der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart und der Erzdiözese Frei-
burg über die Dienstverhältnisse der haupt- und 
ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger 
in den Justizvollzugsanstalten des Landes Ba-
den-Württemberg“ 

Nach der Wahl des Landtages in Baden Würt-
temberg ist es von Seiten der Kirchen ein Anlie-
gen die bisherige Zusammenarbeit mit dem Land 
auch weiterhin sicherzustellen. Von Seiten des 
Ministeriums wird immer wieder hervorgehoben, 
wie wichtig das Engagement der Kirchen für die 
Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten ist. 
Dankbar wird wahrgenommen, dass die Kirchen 
Personal für die Seelsorge zur Verfügung stellen, 
und wie wichtig der Dienst der einzelnen Seel-
sorger und Seelsorgerinnen ist. Gleichwohl ist 
angesichts der angespannten Haushaltslage das 
Bestreben spürbar, die Verantwortung für das 
Personal immer mehr den Kirchen zuzuschieben. 
Hier braucht es aus Sicht der Kirchenleitungen 
langfristig verlässliche Vereinbarungen. 
 
Kirchliches Paar-Gesprächstraining im Ge-
fängnis 
Heilbronn (KNA) Ein kirchlich entwickeltes Ge-
sprächstraining für Paare bietet die katholische 
Gefängnisseelsorge in der Heilbronner Haftan-
stalt an. Vier Gefangene und ihre Ehefrauen ab-
solvieren den insgesamt zweitägigen Kurs EPL 
(Ein Partnerschaftliches Lernprogramm), wie Ge-
fängnisseelsorger Hubertus Mayer (…) in Heil-
bronn mitteilte. Das EPL-Angebot speziell für 
Gefangene (…) werde bundesweit erstmalig ge-
macht. Die Rückmeldungen der Gefangenen sei-
en nach dem ersten Kurstag positiv, sagte Pasto-
ralreferent und EPL-Trainer Mayer. Er moderiert 
die Gespräche zusammen mit seinem Karlsruher 
Kollegen Michael Drescher. Das im EPL-
Konzept vorgeschriebene Konkretheitsgebot und 
die Vorgabe, den Partner nicht in «Du-Sätzen» 
mit Vorwürfen zu überziehen, sondern in «Ich-
Sätzen» eigene Erwartungen zu äußern, würden 
Gespräche etwa über Zukunftspläne nach der Ent-
lassung oder über die Erziehung der Kinder er-
leichtern. 
 
Strenge Gesprächsregeln 
 
Rund 10 von 400 Gefangenen bewarben sich laut 
dem Gefängnisseelsorger um die EPL-Teilnahme. 
Sie hätten den Wunsch gehabt, mehr mit ihren 
Frauen zusammen sein und mit ihnen reden zu 
dürfen. Die üblichen Besuchszeiten sind in der 
Regel auf maximal vier Stunden im Monat be-
grenzt, wie es hieß. Das nach strengen Regeln ab-
laufende EPL-Kommunikationstraining mit ma-
ximal vier Paaren wird nicht auf die Besuchszeit 
angerechnet. 
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Als besondere Herausforderung für die Paare be-
zeichnete es Mayer, die Lebenswelt drinnen und 
draußen im Gespräch miteinander zu vernetzen. 
Strengere Freigangregelungen hätten zu der Ent-
scheidung geführt, den EPL-Kurs auch hinter Ge-
fängnismauern anzubieten. 
 

Bayern 

 

Die fast zwei Jahre vakante Stelle in der JVA 
Straubing konnte zum 1. September neu besetzt 
werden. Pater Michael Schlemmer aus der Prä-
monstratenser-Abtei Windberg und Pastoralrefe-
rent Johann Pöschl teilen sich zu jeweils 50 % die 
Seelsorgestelle. 

Als Konsequenz der Übertragung der Gesetzge-
bungskompetenz für den Strafvollzug auf die 
Länder arbeitet der Freistaat Bayern derzeit an ei-
nem Referentenentwurf eines Bayerischen Straf-
vollzugsgesetzes. Ein Teilauszug, die Seelsorge 
betreffend, wurde den zuständigen Diözesanstel-
len und dem Vorsitzenden des Arbeitskreises der 
bayerischen Gefängnisseelsorger zugestellt. Im 
März 2007 treffen sich zum ersten Mal die JVA-
Seelsorger beider Konfessionen zu einem Gedan-
kenaustausch in Nürnberg. Dabei wird der Ent-
wurf des Bayerischen Referentenentwurfs ein 
zentrales Thema sein. 

Erneut hat Anfang Oktober ein erst kürzlich ent-
lassener Sexualtäter eine Krankenschwester auf 
bestialische Weise in Bayreuth ermordet. Das 
zwingt die Justiz zu weiteren Verschärfungsmaß-
nahmen bei Sexualtätern. Unter anderem sollen 
nunmehr mindestens zwei Gutachter bei anste-
henden Lockerungen oder bei der bevorstehenden 
Entlassung hinzugezogen werden; auch über wei-
tere Therapie-Maßnahmen wird nachgedacht. 

Die 54. Jahrestagung der Alpenländischen Ge-
fängnisseelsorger/innen (Bayern, Österreich, 
Schweiz) findet vom 18. – 22. Juni 2007 im E-
xerzitienhaus der Erzabtei St. Ottilien statt. Zum 
Thema: „ Pastoral hinter Mauern – Impulse aus 
der ‚Regula Benedicti’“ referieren Altabt Dr. Odi-
lo Lechner OSB und der Prior der Abtei Pater 
Claudius Bals OSB. 

Dekan Kurt Riemhofer 

 

 

 

Berlin 

 

            
 

Pater Kamillus Drazkowski OP 
 
 
 
 

Hessen 

 

             
 

Pfarrer Josef Rüssmann 
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Norddeutsche Konferenz 

 

           
 

Pastoralreferent Heinz-Bernd Wolters 
 

Nordrhein-Westfalen 

 
Ökumenische Regionalkonferenz Nordrhein-

Westfalen 2006 
Von Montag, den 6. Februar 2006 bis Dienstag, 
den 7. Februar 2006 tagte die ökumenische Regi-
onalkonferenz in der Katholischen Akademie des 
Bistums Essen „Die Wolfsburg“. Das Thema der 
Konferenz lautete: „Humor in der Seelsorge- dass 
ich Freude bringe, wo Kummer ist.“  Die Einla-
dung zu dieser Tagung formulierte: „Nach vielen 
heißen Eisen und ernsthaften Themen in den ver-
gangenen Jahren – nun ein ernsthaftes Thema mit 
Humor. Wir haben bei der Vorbereitung viel ge-
lacht.“ 
Dieses Lachen setzte sich fort. „Schuld“ daran 
waren unter anderem das gute Impulsreferat von 
Martin Schmitz (Seelsorger in der JVA Gelsen-
kirchen), der praxisnahe Vortrag von Professor 
Dr. Okko Herlyns (Evangelische Fachhochschule 
Bochum) und das Kabarettprogramm am Abend. 
Es tat den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut 
und hatte etwas Befreiendes, die eigene JVA-
Seelsorgetätigkeit einmal unter der Perspektive 
des Humors zu betrachten. 

 
Situation der Gefängnisseelsorge im Land 

Nordrhein-Westfalen 
Wie schon in den Mitteilungen des Jahres 2005 

erwähnt, ist die Gefängnisseelsorge in Nordrhein-
Westfalen nach wie vor mit folgenden Einzel-
themen befasst:  

• Die Einrichtung einer von der Justiz zu re-
finanzierenden Seelsorgestelle an der JVA 
Moers-Kapellen stößt nach wie vor  auf 
Schwierigkeiten. Mit dem ‚Argument‘, es 
fehlten hierzu die finanziellen Mittel, blo-
ckieren Finanz- und Justizministerium die 
Besetzung.  

• Ebenso ist zu befürchten, dass die Beset-
zung von zwei halben Stellen zur Entlas-
tung der beiden Dekane an den Justizvoll-
zugsanstalten Bielefeld und Remscheid 
mit demselben Argument verhindert wird.  

• Die Übernahme von geeigneten Pfarrern 
in das Beamtenverhältnis gestaltet sich 
schwierig, da die Landesregierung die 
Höchstgrenze für sogenannte „Verbeam-
tungen“ auf das 35. Lebensjahr festgesetzt 
hat.  

• Die Seelsorger/innen befürchten nicht oh-
ne Grund und mit Blick auf die größer 
werdende religiöse Indifferenz, dass bei 
Neubauten von Justizvollzugsanstalten die 
Belange der Gefängnisseelsorge nur unzu-
reichend Berücksichtigung finden wird. 
Hier gilt es in besonderer Weise wachsam 
zu sein. 

• Die von der Landesregierung beschlosse-
nen Sparmaßnahmen schlagen auf die 
Personalsituation und im weiteren Sinne 
auf die Straffälligenhilfe insgesamt nega-
tiv durch. 

• Darüber hinaus ist die Auflösung des 
Landesjustizvollzugsamtes in Wuppertal 
beschlossene Sache. Mit dem 31. Dezem-
ber 2007 wird das Amt seine Tätigkeit 
nach nur vierjähriger Dauer einstellen, 
sein Aufgabenbereich wird dem Justizmi-
nisterium in Düsseldorf zugeordnet. Ei-
gentlich wollte Präsident Klaus Hübner 
2006 in den Ruhestand treten, jetzt aber 
begleitet er die Abwicklung des Amtes, 
indem er in der zu diesem Zweck gegrün-
deten Projekt- und Steuerungsgruppe mit-
arbeitet  und erst mit Ende des Jahres 
2007 in Pension geht. 

• Das Justizministerium beabsichtigt, im 
Strafvollzug einen besonderen Schwer-
punkt bei Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen bis zum 26. Lebensjahr zu set-
zen. Aus diesem Grunde sollen so 
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genannte „Jungtäterabteilungen“ für 21-
26-jährige in den JVA’en Aachen, Gel-
dern Gelsenkirchen und Schwerte mit ei-
ner Gesamtkapazität von 200 Haftplätzen 
geschaffen werden. Inwieweit diese „Be-
mühungen“ in Anbetracht knapper finan-
zieller Mittel und schwacher Personalres-
sourcen „erfolgreich“ sein werden, bleibt 
abzuwarten. 

• Selbstverständlich betrachten auch die 
JVA-Seelsorger/innen des Landes Nord-
rhein-Westfalen die Vorgänge und Dis-
kussionen um die Privatisierungstenden-
zen und die Föderalismusreform mit 
großer Sorge und wachsamer Aufmerk-
samkeit. Das Wort der deutschen Bischöfe 
„‘Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr 
mitgefangen (Hebr 13,3)‘ - Der Auftrag 
der Kirche im Gefängnis“ wird in dieser 
Situation als positives und solidarisches 
Votum der Bischöfe sehr begrüßt und von 
daher als Stärkung  und Profilierung von 
Gefängnisseelsorge empfunden. 

 

Großes überregionales Interesse finden die Vor-
gänge um die Zeugenvernehmung des Gemein-
dereferenten Günter Berkenbrink vor dem 
Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG). Wie auf 
der diesjährigen Bundeskonferenz ausführlich 
diskutiert und durch die Medien in die Öffent-
lichkeit gebracht, wurde am 19. September 2007 
gegen den in der JVA Wuppertal tätigen Gemein-
dereferenten Günter Berkenbrink vom OLG Düs-
seldorf im Rahmen eines sogenannten „Terroris-
tenprozesses“ eine sechsmonatige Beugehaft 
verhängt. Günter Berkenbrink ist mit einem der 
Angeklagten seit 16 Monaten im Gespräch. Er 
beruft sich auf das „Zeugnisverweigerungsrecht 
aus seelsorglichen Gründen“ in der Frage, ob er 
Adressen von Lebensversicherungen aus dem In-
ternet  besorgt hat. Bei der Beantwortung dieser 
Frage ist nach Überzeugung von Günter Ber-
kenbrink die seelsorgliche Verschwiegenheit in 
nicht unerheblichen Maße tangiert, da dem 
OLG Düsseldorf nicht an der knappen  „Ja- oder 
Nein-Beantwortung“ gelegen sei, sondern gerade 
die Umstände, Motive ... dieser möglichen Hand-
lung für den Senat von großer Bedeutung sind. 
Nach Auffassung der Gefängnisseelsorge in 
Nordrhein-Westfalen darf der Inhalt von Seelsor-
gegesprächen, des hohen Gutes der Verschwie-
genheit wegen,  weder mittelbar noch unmittelbar 
offenbart werden. Diese Auffassung ist zwischen 
der Gefängnisseelsorge, dem OLG Düsseldorf 

und der Generalbundesanwaltschaft strittig 
und wird vor dem Bundesgerichtshof (BGH) 
geklärt werden müssen. Der Rechtsanwalt und 
Zeugenbeistand von Günter Berkenbrink legte 
gegen die Entscheidung des OLG Düsseldorf 
Rechtsbeschwerde vor den BGH ein. Der 3. Senat 
des BGH wird die Fragen zu klären haben:  

1.) Steht  dem Gemeindereferenten Günter Ber-
kenbrink ein eigenständiges Zeugnisverweige-
rungsrecht zu oder ist „sein Zeugnisverweige-
rungsrecht“ als „Berufshelfer“  ein vom 
zuständigen „Geistlichen“ abgeleitetes?  
2.) Wie weit reicht die Verschwiegenheit aus 
seelsorglichen Gründen?  
3.) Ist die Verhängung von Beugehaft verhält-
nismäßig? 
Die Gefängnisseelsorge sieht der Entscheidung 
des BGH mit großer Erwartung entgegen, um so 
mehr, da hier Grundlagen der Seelsorge insge-
samt von einem „weltlichen“ Gericht  „geklärt“ 
(?) werden sollen. 

Personalia 
Pater Engelbert Mencher beendete seinen Dienst 
in der JVA Duisburg/Duisburg-Hamborn; sein 
Nachfolger, Pfarrer Erwin Schey, hat seine Seel-
sorgetätigkeit aufgenommen. 

Diplom-Theologe Matthias Wasmuth, JVA Her-
ford, wechselte in den Schuldienst. Diplom-
Theologe Gerd Damhorst ist jetzt als Seelsorger 
in der JVA Herford tätig. 

Pastoralreferentin Birgitte Janßen beendete aus 
gesundheitlichen Gründen  ihren Dienst in der 
JVA Willich II (Frauenvollzug). Pastoralreferent 
Josef Feindt, momentan als Vertreter in dieser 
Anstalt tätig, wird ab 1. Januar 2007 für die Seel-
sorge in der JVA Willich II beauftragt werden. 

Pfarrer Gerd Wittka legte aus persönlichen Grün-
den seine Tätigkeit als Pfarrer an der JVA Gel-
senkirchen und als Diözesanbeauftragter des Bis-
tums Essen nieder. Pfarrer Klaus Schütz, JVA 
Essen, ist der neue Diözesanbeauftragte. 

Wir wünschen den Mitschwestern und Mitbrü-
dern für ihre Aufgaben Zufriedenheit und Gottes 
Segen. 

 
Dekan Msgr.Bernhard Kerkhoff 
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Bundesgerichts-
hof 

Mitteilung der Presse-
stelle 

 

Nr. 172/2006  

Beugehaft gegen An-
staltsseelsorger recht-

mäßig  

In einem vor dem Oberlandesgericht Düssel-
dorf anhängigen Strafverfahren wird gegen 
mehrere Angeklagte wegen des Vorwurfs der 
Mitgliedschaft in bzw. der Unterstützung der 
ausländischen terroristischen Vereinigung Al 
Qaeda und anderer Delikte verhandelt. Ihnen 
wird vorgeworfen, in großem Umfang Betrugs-
taten zum Nachteil deutscher Lebensversiche-
rungsgesellschaften begangen zu haben, um 
hohe Versicherungssummen zu erhalten und 
diese - zumindest teilweise - der Al Qaeda zur 
Finanzierung des "Heiligen Krieges" zufließen 
zu lassen. In der Hauptverhandlung hat die 
Verteidigung des Angeklagten ihn (möglicher-
weise) entlastendes Beweismaterial (angeblich 
schon vor der Inhaftierung gefertigte, nicht ab-
gesandte Schreiben an die Lebensversicherer 
mit einer Änderung der Bezugsberechtigung) 
vorgelegt. Die dazu angestellten Ermittlungen 
haben den Verdacht begründet, dass der Ange-
klagte die Schreiben erst in der Haft gefertigt 
hat und dass jemand für ihn im Internet die 
Adressen der Lebensversicherer recherchiert 
hatte, an die die Schreiben gerichtet waren. 
Daraufhin wurde ein Anstaltsseelsorger, der in 
dieser Funktion in der Justizvollzugsanstalt 
mehrfach Kontakt mit einem der Angeklagten 
hatte, als Zeuge vernommen. Bei seiner Ver-
nehmung lehnte er es unter Berufung auf sein 
Zeugnisverweigerungsrecht als Seelsorger ab, 
die Frage zu beantworten, ob er für den Ange-
klagten im Internet Adressen von Versicherun-
gen recherchiert habe. Daraufhin hat das Ober-
landesgericht Haft von höchstens sechs 
Monaten zur Erzwingung des Zeugnisses ange-
ordnet. Dagegen hat der Zeuge Beschwerde 
eingelegt.  

Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat 
die Entscheidung des Oberlandesgerichts bes-

tätigt und im Wesentlichen ausgeführt: Zwar 
sei der Zeuge, obwohl er keine kirchliche Wei-
he erhalten habe, als Geistlicher im Sinne des 
§ 53 Abs. 1 Nr. 1 StPO anzusehen, weil er im 
Rahmen seiner hauptamtlichen Tätigkeit als 
Anstaltsseelsorger im Auftrag der katholischen 
Kirche selbständig seelsorgerische Aufgaben 
wahrnehme. Sein Zeugnisverweigerungsrecht 
erstrecke sich jedoch nur auf Umstände, die 
ihm in seiner Eigenschaft als Seelsorger anver-
traut worden oder bekanntgeworden seien. Da-
zu gehörten nicht Gespräche, Erkenntnisse o-
der Tätigkeiten auf den Gebieten des täglichen 
Lebens bei Gelegenheit der Ausübung von 
Seelsorge ohne inneren Bezug zu diesem Be-
reich. Es erscheine ausgeschlossen, dass die 
Recherchen, zu denen der Zeuge die Aussage 
verweigere, im Zusammenhang mit Seelsorge 
stehen könnten. Die Anordnung der Beugehaft 
sei auch unter Berücksichtigung des Freiheits-
grundrechtes des Zeugen nicht unverhältnis-
mäßig, weil die Zeugenaussage zur Aufklärung 
der schwerwiegenden Tatvorwürfe für das O-
berlandesgericht von zentraler Bedeutung sei.  

Beschluss vom 15. November 2006 - StB 15/06  

OLG Düsseldorf - III-VI 10/05 - Entscheidung 
vom 19. September 2006  

Karlsruhe, den 7. Dezember 2006  

Pressestelle des Bundesgerichtshof  
76125 Karlsruhe 
Telefon (0721) 159-5013 
Telefax (0721) 159-5501 

Ostdeutsche Konferenz 

           
Pastoralreferent Ulrich Kaiser 



 - 10 -  Mitteilungen 2/2006 

Rheinland-Pfalz/Saarland 

         
Pfarrer Peter Breuer 

 

Leitbild der Katholischen Gefängnisseelsorge 
im Bistum Mainz 

„Denkt an die Gefangenen,                            
als wäret ihr mitgefangen.“ (Hebr 13,3) 

          Darüber hinaus brauchen wir: 

Wer sind wir? 
Wir sind Botschafter und Botschafterinnen der 
Versöhnung, die von Gott ausgeht und alle in die 
Gemeinschaft mit ihm und den Menschen ruft. 
Zu diesem Dienst hat uns der Bischof von Mainz 
im Einvernehmen mit den staatlichen Behörden 
in den Justizvollzugsanstalten und in den Ab-
schiebehaftanstalten beauftragt. Im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen und den zwischen 
Staat und Kirchen getroffenen Vereinbarungen 
arbeiten wir mit allen im Vollzug Tätigen zu-
sammen. 

Was tun wir? 
In all unserem seelsorglichen und diakonischen 
Tun und vornehmlich in der Feier der Gottes-
dienste verkünden wir im Gefängnis die Bot-
schaft Jesu vom „anbrechenden Reich Gottes“. 
Deswegen suchen wir die vertrauensvolle und 
verlässliche Begegnung mit den Gefangenen und 
den Bediensteten. 

• Wir nehmen Anteil an ihrer Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst, Ohnmacht 
und Verzweiflung. 

• Wir suchen mit den Gefangenen Wege 
zur Aussöhnung mit sich selbst, mit den 
Mitmenschen und mit Gott. 

• Wir erinnern an das durch Straftaten ver-
ursachte Leid, wo es vergessen und ver-
drängt wird. 

• Wir schaffen Raum für Begegnungen und 
Gemeinschaft und fördern den Kontakt 
nach draußen. 

• Wir ermutigen, trotz aller Beschwernisse 
ein Leben in der Freiheit der Kinder Got-
tes zu wagen. 

• Wir sind Stimme und Anwalt der Gefan-
genen in Kirche und Gesellschaft. 

 

Was brauchen wir? 
Wir brauchen ein intensives geistliches Leben, 
damit sich in unserem Dienst die Menschenliebe 
Gottes spiegeln kann, der sich um jeden Men-
schen sorgt und keinen aufgibt. 

 

• den Schutz seelsorglicher Verschwiegen-
heit 

• eine spezifische Aus- und Weiterbildung 

• eine supervisorische Begleitung 

• die Unterstützung durch die Kirchenge-
meinden und die Bistumsleitung 

• die Zusammenarbeit mit allen am Vollzug 
beteiligten Personen und Institutionen. 

 

Wann sind wir erfolgreich? 
Wenn Vertrauen, Güte und Zuversicht bei den 
Menschen, die wir begleiten, erfahrbar werden.  

Das Leitbild wurde von der Diözesankonferenz 
der Gefängnisseelsorger verabschiedet und von 
der Bistumsleitung bestätigt. 

 
Ökumenische Konferenz 14./15.2.2006 in 

Speyer 
Thema: Angemessener Umgang mit Sexualstraf-
tätern am Beispiel der Sozialtherapie in Ludwigs-
hafen. Als Referentin konnte die jetzige stellver-
tretende Leiterin der Abteilung „Strafvollzug“ im 
rheinland-pfälzischen Justizministerium, Frau Dr. 

 



 Mitteilungen 2/2006   - 11 - 

Michelitsch-Traeger  (vor 2006: Leiterin Sozial-
therapie Ludwigshafen) gewonnen werden. An-
hand von Fallbeispielen konnten therapeutische 
Ansätze zur Behandlung erläutert werden. In ei-
nem zweiten Teil wurde das Unterthema „ange-
messener Umgang“ zusammen mit den Seelsor-
gerinnen und Seelsorgern erarbeitet.  

Katholikentag in Saarbrücken 24.-28.5.2006 
Die thematische Vorbereitung hatten die Kolle-
gen aus dem Saarland zusammen mit dem Kolle-
gen aus Zweibrücken übernommen. Um den Ge-
fängnisalltag etwas greifbarer zu machen, wurde 
ein Umlauf (aus der JVA Zweibrücken) mit einer 
Zellentür aufgestellt. Beschriftete Steine („… der 
werfe den ersten Stein“) von Inhaftierten vervoll-
ständigten den Stand. Das Bischofswort „Denkt 
an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen“ 
(Hebr 13,3)“ fand reißenden Absatz. Große Re-
sonanz von Seiten der Besucher konnten die Kol-
legen von Anbeginn feststellen, so dass die Rep-
räsentation als voller Erfolg angesehen werden 
kann. 

Besuchsform „Familienbesuch“ in der JVA 
Frankenthal 

Diese in der JVA Frankenthal seit August 2005 
praktizierte offenere Besuchsform erlaubt es Kin-
dern einen engeren Kontakt zu den Vätern herzu-
stellen. Zudem wurde die Anzahl von Besucher-
partien reduziert, was sich auf die Atmosphäre 
dieser Besuche positiv auswirkt. 

Änderungen der Vertretung im Beirat der 
Konferenz 

Ab Mai 2006 wird Peter Breuer, Saarbrücken, die 
Regionalkonferenz im Beirat vertreten. Matthias 
Orth wird nach wie vor die Vertretung gegenüber 
dem Justizministerium Rheinland-Pfalz wahr-
nehmen. 

Föderalismusreform in Rheinland-Pfalz 
Aufgrund der neuen politischen Gegebenheiten 
(neuer Justizminister seit 18.5.2006: Dr. Heinz 
Georg Bamberger SPD – vormals: Präsident des 
OLG Koblenz) ist noch nicht einzuschätzen, wel-
che Konsequenzen dies für den Fortgang der Dis-
kussion hat. 

Entwicklung eines Behandlungskonzeptes für 
jede Anstalt 

Jede JVA/JSA soll ein Behandlungskonzept ent-
wickeln. Alle Fachdienste sollen daran beteiligt 
werden. Die Absicht bzw. das Ziel dieses Kon-
zeptes ist noch nicht eindeutig erkennbar. 

Neue JVA Wittlich 
Die Bauarbeiten sind wieder aufgenommen wor-
den, nachdem sie vor ca. ½ Jahr wegen Aus-
schreibungsproblemen unterbrochen wurden. 
Klärungsbedarf besteht noch in folgenden Punk-
ten: Krankenstation, Sicherheitsverwahrung, 
Seelsorgestelle. 

JSA Schifferstadt 
Unklar ist weiterhin, ob dort eine sozialtherapeu-
tische Abteilung für Jugendliche eingerichtet 
werden soll. 

Internetpräsenz 
In der nächsten Sitzung mit dem Ministerium soll 
dieser Punkt besprochen werden. 

Ökumenische Tagung 13.-14.2.2007 in Speyer 
„Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitge-
fangen (Hebr 13,3) – Der Auftrag der Kirche im 
Gefängnis. 

Als Referent konnte Dr. med. Dr. phil. Paul 
Hoff/Zürich gewonnen werden. Er war unter an-
derem Leiter der forensischen Psychiatrie in 
München. Schwerpunkt der Beschäftigung wird 
das Thema bilden: „Freiheit und Schuldfähigkeit 
des Menschen“ – philosophisch-theologische Po-
sitionen und die Anfragen der modernen Hirnfor-
schung. 

Saarland 
In Saarbrücken ist nach langer Planungszeit der 
„1.Spatenstich“ für das Haus „4“ erfolgt. Den 
Planungen zu folge soll die Hausanlage Werkstät-
ten und Hafträume für 200 Personen umfassen. 
Fertigstellung soll 2009 sein. 

In der U-Haft wird nach 17jähriger Planungszeit 
nun endlich die Kirche realisiert. Die Bauarbeiten 
sind voll im Gange. Die Finanzierung überneh-
men das Justizministerium und die beiden Kir-
chen.  

Pastoralreferent Matthias Orth 
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N A T I O N A L E S  

 

Tätigkeitsbericht des Vor-
standes für 2005/2006 

 
Eine Vorbemerkung 

Wie wohl in jedem Jahr gab es auch im vergan-
genen Geschäftsjahr der Konferenz eine Fülle 
von Aufgaben zu bewältigen. Einige Projekte 
sind angegangen worden, Positionen im Hinblick 
auf Gesetzesentwürfe wurden entwickelt und na-
türlich auch Fortbildungsveranstaltungen gestal-
tet. All diese Aufgaben konnten nur bewältigt 
werden, weil es eine gute Zusammenarbeit mit 
den Regionalkonferenzen gegeben hat, weil es 
überall  Gefängnisseelsorgerinnen und -seelsorger 
gibt, die sich in einzelnen Fragen und Schwer-
punkten engagiert haben und durch die dann erst 
das eine oder andere möglich wurde. All ihnen 
ein ganz herzliches Dankeschön.  
Ein ganz besonderes Dankeschön gilt aber Mari-
an Janke, der seinen Vorsitz nach vielen Jahren 
großen Engagements als Leiter der AG Jug nie-
dergelegt hat. In besonderer Weise möchte ich 
sein Engagement im Zusammenhang mit der 
Entwicklung eines neuen Jugendstrafvollzugsge-
setzes herausstellen, aber auch seine spezifischen 
Fortbildungsangebote im Hinblick auf den Ju-
gendvollzug. Ich denke, es ist nicht zuviel gesagt, 
wenn ich mich an dieser Stelle ganz besonders für 
die wirklich gute und unkomplizierte Zusammen-
arbeit bedanke. 
Ein ganz besonderer Dank gilt auch Werner Ka-
ser, der die Konferenz seit vielen Jahren in der 
KAGS vertreten hat und jetzt zum Herbst sein 
Mandat niederlegt. Auch hier verdient es gesagt 
zu sein, dass dieses Engagement, das sicher an 
vielen Stellen sehr zeitaufwendig und arbeitsreich 
gewesen ist, sehr fruchtbar und notwendig für un-
sere Konferenz war.  
Durch dieses Engagement sind die zentralen Kon-
takte zur Straffälligenhilfe und das politische En-
gagement im Hinblick auf Justizvollzug in vielen 
Bereichen überhaupt erst möglich geworden. Ich 
wünsche mir sehr, dass es auch künftig gelingen 
wird, diese Arbeit und dieses Engagement in bei-
den Bereichen mit eben dieser Qualität fortzuset-
zen. 
 

 
 

Pfarrer Werner Kaser 
 

Ein besonderer Dank gilt  auch Frau Malke, die 
nun seit fast 6 Jahren mit den Aufgaben der Ge-
schäftsstelle der Konferenz  betraut ist. Durch ih-
re Mitarbeit und ihr Engagement  hat unsere Ge-
schäftstelle  einen Service-Standard bekommen, 
der sich nun wirklich sehen lassen kann. Und e-
ben deshalb ist es mir ein Anliegen, die Arbeit, 
die damit verbunden ist, deutlich herauszustellen, 
weil wir alle  viel eher den Standard des Services 
wahrnehmen und die viele Arbeit, die dahinter 
steckt, manchmal übersehen. 
 

Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz 

Das Wort der Deutschen Bischöfe zur Seelsorge 
in den Gefängnissen ist sicher ein wesentlicher 
Ausdruck für eine gute Zusammenarbeit und ei-
nen regen Austausch mit dem Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz.  An dieser Stelle 
möchte ich in ganz besonderer Weise Herrn Ste-
fan Schohe danken, der uns viele Tore in diesem 
Zusammenhang geöffnet hat und ich denke, dass 
ein geflügeltes Wort von Pater M. Entrich im 
Hinblick auf die Bedeutung des Sekretariats, das 
Wort von der ‚strukturellen Assistenz’, Wirklich-
keit geworden ist. 
Ebenso möchte ich Herrn Weihbischof O. 
Georgens noch einmal ganz herzlich danken für 
sein Engagement in unserer Konferenz. Gerade 
im Rückblick auf die vergangenen Jahre werden 
wir sagen dürfen,  dass es gut tat, in ihm eine 
kontinuierliche und beständige Begleitung zu er-
leben, sowohl auf unseren Konferenzen, wie auch 
im Hinblick auf unsere gemeinsame Arbeit in 
Vorstand und Beirat. Und nicht zuletzt dürfen wir 
davon ausgehen, dass das Wort der Bischöfe zur 
Gefängnisseelsorge ohne ihn sicher  nicht in diese 
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Zeit gesprochen worden wäre und sicher auch 
nicht in dieser Qualität.  
  

Vorstand und Beirat 
Die eigentliche Arbeit der Konferenz ist in den 
Vorstands- und Beiratssitzungen gemeinsam ge-
leistet worden, die vom 07. bis zum 10. Novem-
ber 2005 in Erfurt und vom 29. Mai bis zum 30. 
Mai 2006 in Rastatt stattfanden.  Im Wesentli-
chen sind dort die Einführungs- und Fortbil-
dungstagung in Mainz und die Studientagung in 
Eringerfeld vorbereitet worden. Ein weiterer 
Schwerpunkt der Sitzungen war der Austausch 
über die Entwicklungen und Tendenzen in Voll-
zug und Kirche in den einzelnen Regionen. Be-
sonders wurde in diesem Zusammenhang auch 
der Umgang mit der beabsichtigten und nun um-
gesetzten Föderalismusreform diskutiert.                                                                                                       

Der Katholikentag in Saarbrücken ist aus meiner 
Sicht ein wichtiger Beitrag gewesen, die Bedeu-
tung und das Anliegen von Gefängnisseelsorge 
darzustellen. Mit einer „Spirale des Bösen“, Bil-
dern zur Problematik Gefängnis, und einigen an-
deren Medien zur Gefängnisseelsorge entwickel-
ten sich viele Gespräche und Begegnungen am 
Stand der Gefängnisseelsorge. Insgesamt bot der 
Katholikentag wieder einmal eine gute Plattform, 
Gefängnisseelsorge und ihre Themen in ganz un-
terschiedlichen Aspekten deutlich zu machen.  An 
dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an 
alle Brüder und Schwestern aus dem Saarland, 
ganz besonders aber an Peter Breuer, der durch 
seine Arbeit und sein Engagement  diese Aufgabe 
der Bundeskonferenz vortrefflich wahrgenommen 
hat.  

 
Tagungen 

 
Mainzer Tagung 

Die diesjährige Einführungs- und Fortbildungsta-
gung in Mainz fand in der Zeit vom 20.3. bis zum 
24. 3. 2006 unter dem Titel, „ Gefängnisseelsorge 
im Irrgarten der Konzepte“ statt. Fast 50 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bereich 
der Gefängnisseelsorge unterstrichen die Bedeu-
tung der Mainzer Einführungs- und Fortbil-
dungstagung. Frau Pierker und Herr Kascholke 
gaben einen hervorragenden Einblick in den 
Stand der Diskussion um Seelsorgekonzepte und 
ermöglichten den Teilnehmern ihren eigenen 
Stand wahrzunehmen und zu entfalten. Aber auch 
in den Arbeitsgruppen konnten diese Eindrücke 
vertieft werden und es wurde die Gelegenheit ge-
geben, sich in seiner Arbeit zu reflektieren. Ich 
denke, dass auch in diesem Jahr sehr deutlich ge-
worden ist, wie wichtig die Mainzer Tagung ist, 
um fit zu werden und um fit zu bleiben für unse-
ren Dienst in den Gefängnissen. 
 
 

Studientagung im Haus Werdenfels 
„Verantwortlich von Gott reden – angesichts la-
tenter Religionskritik und Fundamentalismus“ 
war das Thema der letzten Studientagung, die 
vermutlich allen noch in guter Erinnerung ist. 
Neben der Aktualität der Thematik und der aus-
gezeichneten Referate zu diesem Thema war für 
mich in ganz besonderer Weise die großartige 
Atmosphäre der Konferenz bezeichnend, die so-
wohl durch das Haus bestimmt wurde, als auch 

durch die gute Zusammenarbeit im Zuge der 
Vorbereitungen mit Hans Kerscher.  
 

Katholikentag in Saarbrücken 2006 

 
 
Zusammenarbeit mit dem Katholischen Büro 

in Berlin 
Es besteht ein guter Kontakt zum Katholischen 
Büro, insbesondere zu Frau Losem und Herrn 
Wessels, die beide Garanten  für einen guten In-
formationsfluss im Hinblick auf politische Vor-
haben im Bereich der Justiz sind. Besonders  an-
genehm sind die unkomplizierten Absprachen im 
Hinblick auf notwendige Positionierungen. Hier 
ist besonders die Diskussion um die Födera-
lismusreform zu nennen.  
 

Zusammenarbeit mit der ev. Konferenz für 
Gefängnisseelsorge 

Die Zusammenarbeit mit der  evangelischen Kon-
ferenz  erweist sich als kontinuierlich und ver-
bindlich, was seinen Niederschlag in guten Ab-
sprachen und gemeinsamen Positionen findet. 
Nicht zuletzt soll auch in diesem Zusammenhang 
die jährlich stattfindende gemeinsame Vorstand- 
und Beiratssitzung genannt sein, die sicher be-
deutsam dafür ist. Darüber hinaus gibt es einen 
regen Austausch über die jeweiligen Vertreter der 
Vorstände in den jeweiligen Beiratsitzungen.  
 
Zusammenarbeit mit der KAGS (Katholische 

Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe) 
Werner Kaser vertritt die Konferenz in der KAGS 
und wird gesondert einen Bericht vorlegen (unter 
„Katholische Arbeitsgemeinschaft Straffälligen-
hilfe“ in diesem Heft abgedruckt, Anm. d. Red.).  
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Zusammenarbeit Internationale Gefängnis-
seelsorge 

Heinz Peter Echtermeyer vertritt die Konferenz in 
der Internationalen Gefängnisseelsorge und wird 
gesondert einen Bericht vorlegen (unter „Interna-
tionale Gefängnisseelsorge“ in diesem Heft abge-
druckt, Anm. d. Red.).  
 

AG Jugendvollzug 
Marian Janke hat den Vorsitz der AG Jug abge-
geben. Der neue gewählte Vorsitzende der AG 
Jug ist Friedel Beiten. An dieser Stelle einen 
herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Auch er wird 
über die Aktivitäten der AG gesondert berichten 
(unter „AG Jugendvollzug“ in diesem Heft abge-
druckt, Anm. d. Red.).  
 

 
 
Pfarrer Marian W. Janke,  

Pastoralreferent Gottfried Beiten 
 
Tagung der  Bundesvereinigung der Anstalts-

leiter 
Die diesjährige Tagung der Anstaltsleiter fand in 
Pilsen statt,  zu der, wie in jedem Jahr, auch ein 
Vertreter unserer Konferenz geladen wurde. Es ist 
eine gute Tradition und ermöglicht in besonderer 
Weise Begegnungen, Austausch und das Eruieren 
gemeinsamer Interessen. So entwickelte sich 
nicht zuletzt auch dadurch eine gemeinsame Un-
terstützung der Initiative gegen die Föde-
ralismusreform (BAGS). 
 

Treffen mit den Referenten der Caritas für 
Straffälligenhilfe 

Auf Initiative des Caritasverbandes gab es ein 
weiteres Treffen der Konferenz mit den Referen-
ten für den Bereich Straffälligenhilfe. Die Konfe-
renz wurde durch den Vorsitzenden vertreten. 
Das Gespräch fand statt mit dem Ziel, Be-
rührungspunkte der Arbeit wahrzunehmen,  um 

deutlicher Kooperationen  zu ermöglichen. Ver-
einbart wurde bei diesem Treffen, eine AG zu 
bilden, die auf dem Hintergrund des Bischofswor-
tes und angesichts der Ergebnisse der Fö-
deralismusreform notwendige gemeinsame Pro-
jekte andenken soll. 
 
Erstellung eines Verzeichnisses aller kath. Ge-

fängnisseelsorger und Seelsorgerinnen. 
Auch in diesem Jahr konnte wieder ein aktuali-
siertes Adressverzeichnis erstellt werden. Mitt-
lerweile hat es sich gut eingespielt, dass alle Ad-
ressänderungen rasch an unsere Geschäftstelle 
weitergeleitet werden. Trotz allen Engagements 
konnte der Preis nicht reduziert werden. Das Ver-
zeichnis ist  also auch in diesem Jahr  für 5 Euro 
erhältlich. 
 

Mitteilungen 
Auch in diesem Jahr erschienen in gewohnter 
Qualität wieder die Mitteilungen. Dafür Michael 
Drescher ein herzliches Dankeschön. Dieses 
wichtige Informationsmedium der Konferenz 
wird jedem Mitglied kostenlos zugesendet.  
Redaktionsschluss ist jeweils der 01.11. und der 
01.05. des Jahres. (Anm. d. Red.) 
 

Kirche im Strafvollzug 
In diesem Jahr ist es mir nicht gelungen,  eine 
weitere Ausgabe von Kirche im Strafvollzug he-
rauszugeben, da mir die Referate von Waldfisch-
bach noch nicht zur Verfügung standen. Aller-
dings soll zum Frühjahr eine weitere Ausgabe 
erscheinen mit den Arbeiten von Frau Pierker und 
Herrn Kascholke, Herrn Wenzel und der Doku-
mentation dieser Tagung.  
 

Ausblicke 
Neben den wesentlichen Aufgaben der Konfe-
renz, nämlich die Durchführungen der Jahresta-
gung und der Mainzer Tagung sehe ich für die 
kommende Zeit eine Fülle von strukturellen Fra-
gen auf uns zukommen. Die Föderalismusreform 
wird möglicherweise auch die Rolle der Bundes-
konferenz berühren, insbesondere im Hinblick 
auf Gesetzgebungsvorhaben der Länder. Die An-
kündigungen Bayerns und auch Niedersachsens 
machen deutlich, dass Veränderungen im Justiz-
vollzug zu erwarten sind, die sicher einer enga-
gierten und kritischen Begleitung bedürfen. Dar-
über hinaus steht in unserer Konferenz auch das 
Thema Leitungs- bzw. Generationenwechsel an. 
Und nicht zuletzt sind Diskussionen im Gang, die 
maßgeblich unsere Rolle in den Gefängnissen ge-
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fährden.  Ich möchte nicht schwarz malen, aber 
ich glaube, dass es wichtiger ist denn je, in dieser 
Konferenz eng zusammenzustehen. 
 

Oranienburg, den 30. Sept. 2006 
Axel Wiesbrock 

 
 

Protokoll 
der Mitgliederversammlung der 

Konferenz der 
katholischen Seelsorge 

bei den Justizvollzugsanstalten in 
der Bundesrepublik Deutschland 

in Eringerfeld am 12. Oktober 
2006 

 
TOP 1 
Eröffnung durch den Vorsitzenden und Über-
gabe der Sitzungsleitung  
Um 9:25 Uhr eröffnet der Vorsitzende Axel 
Wiesbrock die Mitgliederversammlung und be-
grüßt alle Anwesenden. Gemäß einem Beschluss 
der MV von 1986 übergibt er die Sitzungsleitung 
an ein Mitglied der Bundeskonferenz, an Michael 
Drescher. 
 

 
 

TOP 2  
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Die Zählung ergibt 66 anwesende und stimmbe-
rechtigte Mitglieder. Michael Drescher weist auf 
die Öffentlichkeit der Mitgliederversammlung 
hin. Auf Antrag von G. Sorg wird die Beschluss-
fähigkeit der Mitgliederversammlung festgestellt, 
da die Mitgliederversammlung nicht rechtzeitig 
einberufen wurde. Die Beschlussfähigkeit wird 
einstimmig festgestellt.  
 
TOP 3 
Genehmigung der Tagesordnung 
Der Antrag einen eigenen Tagesordnungspunkt 
„Zeugnisverweigerungsrecht“ aufzunehmen, wird 
mehrheitlich mit 6 Gegenstimmen und einer Ent-
haltung abgelehnt. Die vorliegende Tagesordnung 
wird mehrheitlich angenommen. 
 
TOP 4 
Genehmigung des Protokolls der letzten Mit-
gliederversammlung 
Bei 6 Enthaltungen wird das Protokoll mehrheit-
lich angenommen. 
 
TOP 5 
Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Marian Janke, 
Werner Kaser, Frau Malke und dem Vorstand. Er 
beglückwünscht Gottfried Beiten zu seiner Wahl 
als Vorsitzender der AG Jug. Ebenfalls bedankt 
er sich bei Michael Drescher für die Erstellung 
unserer „Mitteilungen“. Die Zeitschrift „Seelsor-
ge im Strafvollzug“ wird im Frühjahr erscheinen. 
Die AG Frauenvollzug traf sich in Mainz und 
wird sich weiterhin treffen.  
 
Aussprache: 
Der Vorsitz der „Bundesvereinigung der Anstalts-
leiter“ ging von Herrn Winschenbach auf Herrn 
Fixson über. 
Nach dem Verfassungsgerichtsurteil zur SV gibt 
es Entwicklungen, die bei uns koordiniert werden 
sollten.  
Das Internet sollte zur schnelleren Kommunikati-
on genutzt werden. Ein E-Mail-Verteiler wird 
vorgeschlagen. 
Der Vorstand wurde von B. Kerkhoff über den 
Beschluss des OLG Düsseldorf informiert. 
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TOP 6 
Kassenbericht 
Die Konferenz zählt 154 Mitglieder. Bei den Ein-
nahmen ist ein Rückgang von 1.000,00 € zu ver-
zeichnen. Herzlicher Dank an Matthias Orth. 
 
TOP 7 
Entlastung des Vorstandes 
Bei 8 Enthaltungen wird der Vorstand mehrheit-
lich entlastet. 
 
TOP 8 
Bericht aus der internationalen Gefängnisseel-
sorge (H.-P. Echtermeyer) 
Doppelmitgliedschaft in einer kath. Organisation 
und PFI ist nicht erwünscht. Jede und jeder möge 
sich im Internet über Prisma informieren.  
 
TOP 9 
Bericht aus der KAGS (Werner Kaser)  (s. Anl. 6) 
 
TOP 10 
Bericht aus der AG Jug. (Gottfried Beiten)  (s. Anl. 7) 
 
TOP 11 
Anträge 
a) Josef Feindt zieht den Antrag der NRW-
Konferenz zurück. 
b) Der Vorstand wird mit der Verfolgung des 
Themas „Zeugnisverweigerungsrecht“ und der 
Einleitung weiterer Schritte beauftragt. 
c) Der Vorstand möge die Diözesanbeauftragten 
ansprechen, damit diese die Ortsordinarien in-
formieren und sensibilisieren. 
 
Axel Wiesbrock berichtet vom Gespräch mit 
Weihbischof Georgens, der dem Vorstand emp-
fohlen hat, mit dem Sekretariat der Bischofskon-
ferenz Kontakt aufzunehmen. Es wird beantragt 
eine Arbeitsgruppe zu bilden. Der Vorstand soll 
mit dem Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz 
Kontakt aufnehmen und darüber berichten. Bei 4 
Enthaltungen wird der Antrag angenommen. 
 
Josef Feindt stellt den Antrag die Zeitschrift 
„Seelsorge im Strafvollzug“ in „Seelsorge im Ge-
fängnis“ umzubenennen. Dieser Antrag wird mit 
42 Gegenstimmen bei 5 Stimmen dafür und 18 
Enthaltungen abgelehnt. 
 

TOP 12 
Tagungsthema 2007 
Die Vorschläge aus dem Protokoll vom 13.10.05 
werden erinnert. 
Vorgeschlagen werden folgende Themen: 
„Zeugnisverweigerungsrecht und Seelsorgege-
heimnis“ 
1.  Abstimmung: 40 
2. Abstimmung: Dieses Thema soll unbedingt 
vorkommen! 
 
„Seelsorge – Therapie – Spiritualität“ 
1. Abstimmung: 42 
2. Abstimmung: 33 
 
„Landesstrafvollzugsgesetze / die Würde des 
Menschen / 30 Jahre StvollzG" 
1. Abstimmung: 22 
2. Abstimmung: 17 
 
„Psychische Auffälligkeit und Krankheit im Ge-
fängnis“ 
1. Abstimmung: 14 
2. Abstimmung:  9 
 
TOP 13 
Tagungsorte 2008 und 2009 
2008  Freiburg 
2009  „Haus Ohrbeck“ liegt in Georgsmarienhüt-
te-Holzhausen (bei Osnabrück), Stapelfeld, Ham-
burg 
 
TOP 14 
Verschiedenes  
Eine Arbeitsgruppe bildet sich, um Eckdaten zu 
neuen Landesstrafvollzugsgesetzen zu erarbeiten. 
Mitglieder sind: Heinz-Bernd Wolters, Kamillus 
Drazkowski, Hans-Joachim Mehler, Wolfgang 
Sieffert und Johann Kerscher. 
Die Bundesagentur will die Ausbildungsstellen 
für Gefangene streichen. Wir sollten uns einset-
zen, damit dies nicht geschieht. Der Vorstand 
wird sich damit befassen. 
 
Unsere Mitteillungen erscheinen Mitte und Ende 
des Jahres. 
 
Mit einem Dank an alle Mitglieder und besonde-
rem Dank für die Sitzungsleitung an Michael 
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Drescher schließt der Vorsitzende die Mitglieder-
versammlung um 12.15 Uhr.  
 

Rottenburg, den 17.10.06  
Peter Knauf 

 
 

Bericht aus der Arbeit der  
Katholischen Arbeitsgemeinschaft  

Straffälligenhilfe (KAGS) 
 
1. Gesetzgebungsverfahren 
Nachdem durch die Föderalismusreform die 
Strafvollzugsgesetzgebung - trotz der massiv vor-
getragenen Bedenken der Fachöffentlichkeit - in 
die Zuständigkeit der Bundesländer übergegan-
gen ist, muss mit einer neuen Gesetzesflut ge-
rechnet werden, deren Bearbeitung und Kommen-
tierung von einem zentralen Verband kaum noch 
geleistet werden kann. 
Ingesamt ist die Lage etwas unübersichtlich: Zum 
Bereich Jugendstrafvollzug haben die Bundes-
länder Bayern und Baden-Württemberg schon ei-
gene Gesetzesentwürfe vorgelegt, die aber noch 
einmal in den Justizministerien überarbeitet wer-
den sollen. Hessen und Niedersachsen nehmen 
zurzeit noch eine abwartende Haltung ein, wäh-
rend 10 Länder der „Nordschiene“ und einige 
neue Bundesländer den Entwurf des Jugendstraf-
vollzugsgesetzes, das vom Justizministerium des 
Bundes 2004 vorgelegt wurde, als Leitfaden ü-
bernehmen wollen (Ob dies zu einem einver-
nehmlichen Gesetz für diese Länder führen wird 
und welche inhaltlichen Vorgaben aus diesem 
Entwurf tatsächlich übernommen werden, ist 
noch völlig unklar). 
In Bayern soll das erste - nur für dieses Bundes-
land geltende - Strafvollzugsgesetz vorgelegt 
werden. 
    
Im Bundesministerium der Finanzen wird ein Ge-
setzesentwurf zur Neureglung der Gemeinnüt-
zigkeit für eingetragene Vereine erarbeitet, der 
Ende des Jahres vorgelegt werden soll. Die Bund-
Länder-Kommission wird sich im Oktober mit 
diesem Thema befassen. Konkrete Veränderun-
gen sind noch nicht benannt. Viele Verände-
rungsabsichten werden diskutiert, die  Auswir-
kungen auf die Finanzierung der Kath. 
Gefängnisseelsorge vor Ort - so sie von eingetra-
genen Vereinen mitfinanziert werden - , für die 
Katholischen Gefängnisvereine und die SKF- o-

der SKM-Gruppierungen, mit denen die Gefäng-
nisseelsorge zusammenarbeitet, haben werden. 
 
2. Veröffentlichungen 
Es liegen keine neuen Veröffentlichungen vor. 
 
3. Tagungen 
Die diesjährige Fachwoche für Straffälligenhil-
fe, die gemeinsam mit der EKS (Evangelische 
Konferenz für Straffälligenhilfe) durchgeführt 
wurde, behandelte das Thema: Gender 
Mainstreaming – ein Konzept für die Straffäl-
ligenhilfe?. Sie fand vom 27.11. – 01.12.2006 im 
Kardinal-Schulte-Haus in Bergisch Gladbach-
Bensberg statt.  
 
In Fortsetzung der vom DCV (Deutscher Caritas-
verband) im Oktober 2005 veranstalteten Fachta-
gung „Jugendhilfe und Justiz“ trafen  sich die 
Mitglieder einer Arbeitsgruppe aus KAGS und 
BvKE (Bundesverband katholischer Einrichtun-
gen und Dienste der Erziehungshilfen e.V.) vom 
20. - 23.03.2006 im Jugenddorf Klinge mit gela-
denen Experten, um eine Position zur Verbüßung 
von Jugendstrafen in Jugendhilfeeinrichtungen 
freier Träger zu entwickeln. Im Rahmen dieses 
Treffens wurden die JVA Adelsheim und das Pro-
jekt „Chance“ in Creglingen (Christliches Ju-
genddorf) besucht. Eine weitere Tagung, bei der 
auch ein gemeinsames Statement erarbeitet wer-
den soll, findet während des Termins der Bun-
deskonferenz statt. 
 
Abgeschlossen wird der Diskussionsprozess in-
nerhalb der KAGS durch eine Tagung vom 23.-
25. April 2007 in Worpswede, bei der in einer öf-
fentlichen Veranstaltung Argumente und Positio-
nen zur Leitfrage thematisiert werden: „Welche 
Vorteile verspricht man sich, wenn der Jugend-
strafvollzug abgeschafft und durch Jugendhilfe-
maßnahmen ersetzt wird und welche Befürchtun-
gen sind damit verbunden?“ Im Anschluss an 
diese Veranstaltung werden Vorstand und Beirat 
in einer Klausurtagung die Position der KAGS 
festlegen.   
 
4. Thematische Schwerpunkte für die weitere 
Arbeit 
Die Erarbeitung einer Position zum Jugend-
strafvollzug in einer Arbeitsgruppe gemeinsam 
mit dem BvKE wird fortgeführt (s.o.). Eine Erar-
beitung von Eckpunkten für den Jugendstraf-
vollzug, die zur Beurteilung der landeseigenen 
Gesetzgebung zum Jugendvollzug herangezogen 
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werden kann, ist dringend notwendig. Sie sollte 
von einer Arbeitsgruppe bestehend aus Vor-
standsmitglieder der KAGS und der Konferenz 
der Kath. Gefängnisseelsorge, Mitgliedern der 
Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug und dem 
Kath. Büro Berlin vorgelegt werden.    
 
Eine Position zur Frage der Privatisierung im 
Strafvollzug (hier besonders aus dem Blickwin-
kel der Klienten und der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der freien Straffälligenhilfe) wird in 
einer Arbeitsgruppe erarbeitet. Sie wird bei der 
gemeinsamen Vorstandssitzung mit der EKS im 
Frühjahr 2007 beraten. 
  
Eine weitere Arbeitsgruppe wird ein Konzept 
zur Öffentlichkeitsarbeit erstellen; dieser Ar-
beitsgruppe gehört auch Herr Dr. Broch an, der 
im DCV für diesen Aufgabenbereich zuständig 
ist. 
 
Mit der EKS soll eine Stellungnahme zum Thema 
Rechtsverweigerung durch Vollzugsanstalten 
erarbeitet werden. 
  
Vorstand und Mitgliederversammlung werden 
sich innerhalb der Mitgliederversammlung mit 
den Qualitätsleitlinien in der Straffälligenhilfe 
auseinandersetzen, die zurzeit in einem Fachaus-
schuss der KAGS erstellt werden.  
 
5. BAG-S   (Bundesarbeitsgemeinschaft Straf-
fälligenhilfe) 
In der Zwischenzeit hat die Geschäftsstelle der 
BAG-S die Arbeit wieder aufgenommen. Frau 
Dr. Gabriele Scheffler wurde als neue Geschäfts-
führerin und Referentin eingestellt. 
Die Ausgabe des Infodienstes 2/2006 steht kurz 
vor der Fertigstellung, ebenso die Überarbeitung 
des “Wegweisers für Inhaftierte”. Noch in diesem 
Jahr sollen die Fachausschüsse und Arbeitsgrup-
pen der BAG-S reaktiviert werden.  
 
6. KAGS-Internas 
Wahl der Vorsitzenden 
Während der konstituierenden Vorstandssitzung 
wurden Herr Prof. Werner Nickolai  (Deutscher 
Caritasverband) zum Vorsitzenden und Frau Ly-
dia Halbhuber-Gassner (SkF) zur stellvertreten-
den Vorsitzenden gewählt. 
 
Wissenschaftlicher Beirat 
Herr Prof. Richard Reindl wurde einstimmig in 
den wissenschaftlichen Beirat gewählt. 

 Mitgliederversammlung 
Die diesjährige Mitgliederversammlung fand 
am 27.11. in der Zeit von 14 bis 18 Uhr  - vor 
Beginn der Fachwoche (s.o.) in Bergisch Glad-
bach-Bensberg statt. Inhaltlich wird die Mitglie-
derversammlung den Schwerpunkt auf die kriti-
sche Begleitung der Sozialreformen und die 
Qualitätsleitlinien legen.  
 
Der Mitgliederrundbrief 1/2006 erschien im 
Sommer 2006. 

Werner Kaser 
 
 (KAGS-Vorstandsmitglied für die Konferenz der 
Kath. Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten 
der Bundesrepublik Deutschland) 
 
 

 Frauenvollzug 
 
Treffen der Seelsorgerinnen und Seelsorger im 
Frauenvollzug (Axel Wiesbrock, Klaus Uhlenkü-
ken, Klaus Medler, Wolfgang Schreiner, Her-
mann Stukenbrock) vom 13. bis 14. März 2006 in 
Mainz 
 
Wir besuchten ein Haus für Frauen in Woh-
nungsnot der Organisation „Wendepunkt“, die 
der „Inneren Mission“ angeschlossen ist.  Die 
Leiterin und ihre Mitarbeiterinnen erläuterten das 
Konzept des Hauses und führten uns durch die 
Einrichtung. Es werden auch Strafentlassene und 
Frauen mit Suchtproblematik aufgenommen. Die 
Mitarbeiterinnen stehen zur Beratung bei psychi-
schen Problemen zur Verfügung. Außerdem wird 
zur Absicherung des sozialen und wirtschaftli-
chen Umfeldes konkrete Hilfestellung geleistet. 
Die Frauen, die länger in der Einrichtung leben, 
erfahren einen strukturierten Tagesablauf mit um-
fangreichen Kontaktmöglichkeiten untereinander 
und zu den Mitarbeiterinnen. Ebenso steht eine 
Notübernachtung mit Soforthilfe und Erstversor-
gung zur Verfügung. „Wendepunkt“ ist auch ak-
tiv im Bereich der Wiedereingliederung in ein ei-
genverantwortliches Leben mit Wohnung und 
Arbeit sowie Aus- und Weiterbildung. 
 
Das Haus, die Einrichtung und Organisation 
machten auf uns den Eindruck, dass die Mitarbei-
terinnen mit Engagement für die Frauen und ho-
her Kompetenz in Beratung und Führung der Ein-
richtung aktiv sind. Das Haus wird mit einem 
durchdachten Konzept geleitet, was uns bei der 
Besichtigung durch die schlichte aber ge-
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schmackvolle Einrichtung bestätigt wurde. Eine 
gute Sache, die in vielen Städten Nachahmung 
finden sollte. 
 
Am zweiten Tag stand ein Austausch über unsere 
seelsorgliche und caritative Arbeit auf der Tages-
ordnung. Der Schwerpunkt lag auf der Frage nach 
unseren “Dienstleistungen“ gegenüber den Frau-
en, wie z. B. Spendenpakete, Tabak oder Telefo-
nate. Der Austausch gestaltete sich sehr abwech-
selungsreich, da jeder von uns in diesem Bereich 
eine andere Praxis hat. Manche geben keinen Ta-
bak, verweisen bei Telefonaten auf den Auf-
sichtsdienst oder die anderen Fachdienste, andere 
sind durchaus bereit, im Regel- oder Ausnahme-
fall, inhaftierte Frauen telefonieren zu lassen.  
 
Wir hoffen und wünschen, dass im nächsten Jahr 
mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem 
Treffen für den Frauenvollzug zugegen sein wer-
den.   
 

 Hermann Stukenbrock 
 

 
Bericht aus der Arbeit der  

AG Jugendvollzug (AG Jug) 
 

Tagung 2006 in Freiburg 
Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft Jugendvoll-
zug fand vom 8. - 11. Mai 2006 in der Katholi-
schen Akademie in Freiburg zu dem Thema 
„Wenn der Knast nicht alles ist: Die Grenzen und 
die Überschreitungen des staatlichen Jugendvoll-
zuges“ statt. Der ausführliche Bericht ist in die-
sem Heft abgedruckt. 
Bei der Neuwahl des Vorsitzenden der AG Ju-
gendvollzug kandidierte Pfarrer Marian W. Janke 
nach sechs Jahren im Amt nicht mehr. Zum neuen 
Vorsitzenden wurde Pastoralreferent Friedel 
Gottfried Beiten, JVA Heinsberg, gewählt.   
 

Tagung 2007 in Hameln 
Der Inhalt der Tagung vom 07. bis zum 10. Mai 
2007 in der Justizschule bei der JVA Hameln sol-
len die durch die Föderalismusreform entstehen-
den und bis dahin neu entstandenen Entwicklun-
gen im Jugendstrafvollzug in den einzelnen 
Bundesländern sein. Ausgehend hiervon wird es 
wichtig sein, eine Positionierung in dieser neuen 

Situation zu finden. Ein weiterer wichtiger As-
pekt soll die Anstalt in Hameln sein.  
 

Tagung 2008  
Die Tagung wird vom 12.-15. August 2008 in 
Augsburg stattfinden 
 

Tagung der evangelischen AG Jug 
Die Tagung der evangelischen AG Jugendvollzug 
fand vom 25.-29.9.2006 in Ammersbeck bei 
Hamburg statt.  Das Thema war „Psychische Stö-
rungen bei inhaftierten Jugendlichen – Was ich 
als Seelsorger wissen muss und was ich tun 
kann“. Aus dem weiten Feld der psychischen Stö-
rungen ( einen Überblick hierzu gibt der ICD-10 ) 
wurden ausgehend vom Referat von Martin Erb 
intensiv die Persönlichkeitsstörungen ( ICD-10 
(F6) ) thematisiert. Es gelang, die Erkenntnisse 
und Erfahrungen der Psychologie reflektierend, 
die seelsorgliche Haltung für die Alltagsarbeit mit 
den Persönlichkeitsstörungen zu vertiefen. 
Zum neuen Vorsitzenden wurde Igor Lindner aus 
Pforzheim gewählt; Stellvertreterin wurde Gab-
rielle Sommer aus Halle 
 

Föderalismusreform 
Die Föderalismusreform führt zu neuen Jugend-
strafvollzugsgesetzen in den einzelnen Bundes-
ländern (möglicherweise auch zu neuen Strafvoll-
zugsgesetzen). Wie mit den vielen Entwürfen 
hierzu umzugehen ist, ist noch offen und eine 
Überforderung für den Vorsitzenden der AG Jug 
allein (unterschiedlicher Aufbau der Vorlagen / 
Synopse, nach welchen Punkten und Kriterien / 
Positionierung als Bundes–AG Jug oder in den 
Bundesländern). Viele dieser Fragen betreffen 
auch die Bundeskonferenz und deren zukünftigen 
Arbeitsauftrag und Arbeitsweise. Ohne eine in-
tensive unterstützende Zusammenarbeit und einen 
schnellen und guten Informationsaustausch ist 
diese Arbeit als Vorsitzender nicht zu leisten. 
 

 Gottfried Beiten 
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Bericht über die Tagung der AG  
Jugendvollzug in Freiburg  

vom 8.-11. Mai 2006 
 

Wenn der Knast nicht alles ist:  
Die Grenzen und die Überschreitungen des 

staatlichen Jugendvollzuges 
  
Die Teilnehmer trafen sich am 08. Mai 2006 nach 
dem Abendessen zu einer Informations- und Aus-
tauschrunde. Sie vertraten die Anstalten in A-
delsheim, Gräfentonna, Heinsberg, Hövelhof, 
Ichtershausen, Iserlohn, Köln, Neuburg-
Herrenwörth, Niederschönenfeld, Remscheid, 
Rockenberg, Schwerte, Siegburg und Wupper-
tal. 
In den Anstalten im Osten trifft die Seelsorge auf 
viele ungetaufte Gefangene, was dazu führt, 
dass nur selten Gottesdienste stattfinden und die 
Teilnahme begrenzt ist. In Ichtershausen beglei-
tet der Pfarrer Gefangene bei Ausgängen. Die 
Anstalt in Köln muss abgerissen und neu gebaut 
werden. Die sieben Seelsorger bieten pro Wo-
chenende sechs Gottesdienste an, so dass jeder 
der etwa 1300 Gefangenen trotz der bestehenden 
Trennungen jede zweite Woche Gelegenheit zum 
Gottesdienst hat. Die Nachfrage nach Sakra-
mentenspendung nimmt zu. 
In Siegburg wurde die einzigartige Weihnachts-
krippe der Anstalt, die das Weihnachtsgeschehen 
in eine heutige soziale Randlage von Köln trans-
portiert und so anschaulich aktualisiert, im letzten 
Jahr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der 
katholische Gefängnisverein kümmert sich um 
den Freizeitbereich, unter anderem durch Gitar-
renkurse und Literaturseminare. In Niederschö-
nenfeld sind die 18- 24jährigen Ersttäter mit 
Haftstrafen bis zu vier Jahren aus Bayern inhaf-
tiert und haben gute Ausbildungsmöglichkeiten. 
In Adelsheim hat die Anzahl der Taufbewerber 
zugenommen. Die Seelsorge wirkt in die Öffent-
lichkeit hinein durch den Besuch von Firmgrup-
pen und durch Musikveranstaltungen in der An-
stalt. In Neuburg sind im Schnitt 50 der 210 
Inhaftierte im Gottesdienst. Die Nachfrage nach 
Taufen ist regelmäßig. An Weihnachten findet 
jährlich ein Bischofsbesuch in der Anstalt statt. In 
Schwerte ist die erste der drei geplanten "Jung-
straftäterabteilungen" in NRW eingerichtet wor-
den, die die Heranwachsenden von den Jugendli-
chen trennen sollen. Die Problematik der 
Spätaussiedler ist in dieser Altersgruppe ange-
kommen. In Rockenberg nehmen im Schnitt 25 

Inhaftierte an der sonntäglichen Eucharistiefeier 
teil. In der Anstalt gibt es keine Seelsorge für die 
Moslems. Nach der Einführung der Feinvergitte-
rung entwickelt sich die JVA Wuppertal zuneh-
mend zu einer High-Tech-Sicherheitsanstalt. Die 
JVA Heinsberg soll um 250 Haftplätze erweitert 
werden. Die Funktion des Freizeitbeauftragten 
wurde ersatzlos gestrichen. Von Wohngruppen-
vollzug kann keine Rede mehr sein. Wie in jedem 
Jahr fand auch in diesem April eine Firmfeier in  
der Anstalt statt. Iserlohn ist noch keine High-
Tech-Anstalt. Trotz Personalknappheit wird das 
Konzept "Sicherheit durch Beziehung" aufrecht-
erhalten. 
  
Am 09. Mai ging es um die Aspekte "Grenzen 
und Überschreitungen des staatlichen Jugend-
vollzuges". In Umkehrung unseres Themas, 
„wenn der Knast nicht alles ist...“ kann über die 
Jugenduntersuchungshaft in der JVA Stuttgart 
gesagt werden: „Wenn alles nur Knast ist...“ De-
kan Gregor Sorg und seine Mitarbeiterin in der 
JVA Stuttgart betreuen 80 - 120 Jugendliche in 
der U-Haft in einer Anstalt von 900 Gefangenen. 
Die Jugend-U-Haft befindet sich im siebten 
Stock, der 1963 für die Jugend-U-Haft hergerich-
tet wurde, dann als Sicherheitstrakt für RAF-
Terroristen diente und jetzt wieder für die Ju-
gendlichen zur  Verfügung steht. Dekan Sorg be-
zeichnete die U-Haft als bedrückend. Die Gefan-
genen haben keine Kugelschreiber, keine 
Sportschuhe und keinen Sportplatz. Die Türen 
sind 23 Stunden geschlossen. Der Vollzug kann 
nicht verarbeitet werden und wirkt entsozialisie-
rend. Dies war dort nicht immer so. Bis 1995 gab 
es eine eigene Hausordnung, Arbeitstherapie und 
eine gute Personalausstattung. Die Jugendlichen 
wurden auf die Ausbildung in der Strafhaft vorbe-
reitet, ein Pädagoge arbeitete mit den Gefangenen 
mit dem Ziel der Lebenstauglichkeit. Diese Maß-
nahmen wurden ab 1995 rückgebaut. Personal 
wurde abgezogen, der Sportplatz gesperrt. Die 
Jugendlichen haben meistens Freistunde auf dem 
Dachhof im 8. Stock auf Beton, nur zwei Mal die 
Woche auf gewachsenem Boden. Als Sport wird 
nur Joggen, Tischtennis und ein Abend im Mini-
kraftraum angeboten. Der Personalbestand um-
fasst 3 Abteilungsdienstleiter, 1 Fürsorgerin, 1 
Psychologe und  2 Pädagogen. Die Personalfluk-
tuation ist hoch. Der Mangel an Kreativität und 
an Alltagsgestaltung im Jugendbereich führt zu 
verstärkter Aggressivität und Isolation. Die Ge-
samtanstaltssicherheit ist den notwendigen päda-
gogischen Maßnahmen im Jugendvollzug vorge-
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ordnet. Die Seelsorge versucht, mit Orientie-
rungsgesprächen und Gemeinschaft statt Isolation 
begrenzt Abhilfe zu schaffen.   
Herr Dr. Rüdiger Wulf aus dem Referat Voll-
zugsgestaltung im Justizministerium in Stutt-
gart konnte leider nicht mit dieser Situation in 
der Jugend-U-Haft in Stuttgart konfrontiert wer-
den. Er ist zuständig für die Anstalten in Bruch-
sal, Hohenasperg und Ulm und Geschäftsfüh-
rer des Projektes Chance e.V. Die 
wissenschaftlichen Impulse für dieses Projekt 
kommen aus der Rechtswissenschaft und der 
Kriminologie. Als ethische Leitlinie dienen ihm 
seine Werte als evangelischer Christ. Die Aus-
gangslage war die Fragestellung, wie die Krimi-
nalität der Mehrfach-Intensivtäter kontrolliert 
werden kann. 3 - 5% eines Jahrgangs sind für 
40% der Kriminalität verantwortlich. Persönlich-
keitsstörungen, Verhaltensstörungen und Ent-
wicklungsstörungen führen zu schlechten Sozial-
prognosen und zur Verhängung von 
Jugendstrafen. Von 100 Jugendlichen, die verur-
teilt werden, erhalten 10 Jugendliche Jugendstrafe 
ohne Bewährung, 15 - 20% bekommen Bewäh-
rung, der Rest erhält Weisungen und Zuchtmittel. 
Im Jugendstrafvollzug sind die Jugendlichen zwi-
schen 14 und 18 Jahren eine Minderheit und ge-
hen in der Subkultur unter. Von den 900 Gefan-
genen im Jugendstrafvollzug in Baden-
Württemberg sind 150 Jugendliche unter 18 
Jahren. Der Schluss, der gezogen wurde, ist der, 
dass die Jugendstrafanstalt kein guter Ort für Ju-
gendliche ist. Für geeignete Jugendliche ist eine 
Herausnahme aus dem Jugendstrafvollzug und 
der Vollzug der Jugendstrafe in einem alternati-
ven Projekt eines Jugendhilfeträgers nach § 91 (3) 
Jugendgerichtsgesetz (JGG) angezeigt.  
Ein einschlägiger Aufsatz von Rössner (1991) 
blieb unbeachtet. Parallel zur Entwicklung des 
Konzeptes für das Haus des Jugendrechts in 
Stuttgart – Bad Cannstatt, in dem die Ermitt-
lungsseite und die Behandlungsseite eng koope-
rieren, wurde ein Konzept für einen alternativen 
Jugendstrafvollzug außerhalb des Jugendgefäng-
nisses erarbeitet, das Anfang 2001 zur Gründung 
eines privaten Trägervereins führte. Es gab vier 
Vorgaben: Zielgruppe sind junge Gefangene, 
der Vollzug enthält private Elemente, die Ein-
richtung muss nach einem bewährten Erzie-
hungskonzept arbeiten, die notwendige Stren-
ge darf nicht fehlen.  
Die Umsetzung eines solchen Konzeptes muss 
politisch getragen werden und finanzierbar sein. 
Die Anschubfinanzierung von 4.1 Millionen € 

kam aus der Landesstiftung Baden-Württemberg. 
Die Ausschreibung im Jahre 2003 erbrachte 13 
Bewerber, von denen das Christliche Jugend-
dorfwerk (CJD) und der Verein Prisma e.V. den 
Zuschlag erhielten. Nach unüberbrückbaren 
Schwierigkeiten in Altensteig präsentierte das 
CJD das Kloster Frauental in Creglingen, das 
nicht weit von Adelsheim entfernt ist. Nach ei-
nem Patt bei der Befragung der Bevölkerung 
stimmte der Gemeinderat mit großer Mehrheit 
dem Projekt in Creglingen zu, so dass im Sep-
tember 2003 die Eröffnung stattfinden konnte. 
Der Verein Prisma e.V., der ein Teil von Prison 
Fellowship International ist (siehe hierzu die 
Stellungnahme des ICCPPC in diesem Heft, 
Anm. d. Red.), eröffnete sein Projekt in Leon-
berg. Beide Projekte können je 15 -18 Jugendli-
che aufnehmen. 30 von 900 Häftlinge aus dem 
Jugendstrafvollzug schienen geeignet. Das CJD-
Projekt in Creglingen ist keine therapeutische, 
sondern eine lernende Organisation. Das 
18köpfige Personal umfasst Pädagogen und Sozi-
alarbeiter, keine Psychologen. Die Aufsicht hat 
das Landesjugendamt, die Disziplinargewalt hat 
der Leiter der JVA Adelsheim. Alle Betroffenen 
kommen aus der U-Haft. Die Einweisung erfolgt 
durch die Zugangskonferenz in Adelsheim, in der 
Mitarbeiter aus Creglingen mitarbeiten. Es wird 
ein Erziehungsplan erstellt, für den die besondere 
Lockerungsweise nach § 91(3) JGG die Grundla-
ge ist. Die Kosten eines Tagessatzes in Creglin-
gen belaufen sich auf 200 €. Es werden keine 
Therapiebedürftigen, keine Drogenabhängigen, 
keine Gewalttäter und keine Sexualstraftäter an-
genommen. 
Neuzugänge in Creglingen durchlaufen verschie-
dene Statusstadien: Sammler, Kandidat, Tu-
tor, Repräsentant. Dies erinnert an das Kon-
zept von Glen Mills. Die Neuen werden von 
den höheren Gruppenmitgliedern bewertet, 
die Bewerter unterliegen ihrerseits der Bewer-
tung seitens der Erzieher. Der Jugendliche hat 
immer etwas zu tun, so dass kein Müßiggang ent-
stehen kann. Die Arbeit liegt im handwerklichen 
Bereich. Es gibt keine Berufsausbildung, sondern 
Praktika, die eine Schlüsselqualifikation für eine 
Ausbildung nach der Haft erbringen sollen. Die 
Verweildauer ist ein Jahr. Für die vorzeitige Ent-
lassung auf Bewährung ist der Vollstreckungslei-
ter in Adelsheim zuständig. Laut Dr. Wulf besteht 
in Creglingen ein christliches Leitbild. Tischgebet 
ist üblich, der Sonntagsgottesdienst in der Ge-
meinde in Creglingen wird angeboten; die Kir-
chen sind als Kirchengemeinde Creglingen ein-
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gebunden. Leonberg ist in christlicher Hinsicht 
verbindlicher, wobei die Frage nach einer funda-
mentalistischen Ausrichtung dort kontrovers 
blieb. Am Ende der Maßnahme steht die Nach-
sorge, die in Kooperation mit der Sozialarbeit in 
Creglingen und der Bewährungshilfe für Kontak-
te, Wohnung und Arbeit sorgen. Das CJD und das 
Ministerium verfügen dafür über einen Pool von 
Ausbildungsplätzen. Öffentlichkeitsarbeit und 
wissenschaftliche Begleitung sind gesichert. 
Für den Jugendstrafvollzug in Baden-
Württemberg stehen die Anstalten in Adelsheim 
(mit Sozialtherapie) und Pforzheim, für Drogen-
therapie die Anstalt in Crailsheim, für den Jung-
erwachsenenvollzug die JVA Ravensburg und für 
die freie Form die Einrichtungen in Creglingen 
und Leonberg zur Verfügung. Ziel ist es, eine 
solche über den Justizhaushalt finanzierte Diffe-
renzierung für jeden Regierungsbezirk des Bun-
deslandes bereitzustellen. Laut Dr. Wulf kann 
diese Differenzierung nur erreicht werden, wenn 
das Land und nicht der Bund die Gesetzgebungs-
kompetenz für den Jugendstrafvollzug hat. Der 
Jugendstrafvollzug in freier Form in Einrichtun-
gen der Jugendhilfe soll für geeignete Jugendli-
che der Regelfall sein. Laut Dr. Wulf ist das bun-
desweit nicht durchsetzbar, auch wenn das Land 
Brandenburg nachziehen wird. Auch wenn dieses 
Konzept sehr teuer ist, so steht doch die Frage im 
Vordergrund, was uns die Jugend wert ist, und 
lässt sich das Konzept von der Überzeugung lei-
ten, dass die Jugend unser Kapital ist. Dieser Ü-
berzeugung kommt das Bestreben des CJD ent-
gegen, dass kein Jugendlicher verloren gehen 
darf. Es blieb die Frage, was wirklich für die 
Gefangenen geschieht, die für den Vollzug in 
freier Form als nicht geeignet erachtet werden. 
Dies war für uns auch deshalb relevant, weil 
wir den bedrückenden Bericht aus der JVA 
Stuttgart zur Kenntnis nehmen mussten. 
  
Nach den Referaten und Gesprächen am 09. Mai 
erfolgte die Neuwahl des Vorsitzenden der AG 
Jugendvollzug. Pfarrer Marian W. Janke kan-
didierte nach sechs Jahren im Amt nicht mehr. 
Zum neuen Vorsitzenden wurde Pastoralrefe-
rent Gottfried Beiten, JVA Heinsberg, gewählt. 
Dem neuen Vorsitzenden wurden Glückwünsche 
ausgesprochen und gute Wünsche für seine Amts-
führung mit auf den Weg gegeben. 
  
Anschließend feierte Josef Rüssmann mit uns 
die Eucharistie. Er, ein Gründungsmitglied der 
AG Jugendvollzug, nahm Abschied und erfuhr, 

dass er, so er das möchte und kann, auch nach 
seiner aktiven Zeit als Seelsorger in der JVA Ro-
ckenberg bei der AG Jugendvollzug immer 
willkommen ist. 
  
Am 10. Mai folgte die Exkursion zum Arxhof, 
einem Maßnahmenzentrum für junge Erwach-
sene in Niederdorf im Kanton Basel-
land/Schweiz. Dort stand uns zunächst der Seel-
sorger des Jugendheimes Préles in Tessenberg, 
Marc van Wijnkoop Lüthi, zur Verfügung. Die 
Aufenthaltsdauer dort ist minimal ein Jahr, ma-
ximal 5 Jahre. Das Aufnahmealter ist 15 - 18 Jah-
re. Die Höchststrafe für diese Altersgruppe be-
trägt 1 Jahr. Der Jugendliche muss aber so lange 
bleiben, bis er als resozialisiert eingestuft wird. 
Die Grundlage ist der fürsorgliche Freiheitsent-
zug. Der Seelsorger ist zu 20% angestellt und ar-
beitet 8 bis 10 Stunden in der Woche in der An-
stalt. Sein Anstellungsträger ist die 
Polizeidirektion des Kantons Bern. Sein Chef ist 
der Heimdirektor. Die Normen für die Heimseel-
sorge werden von einer multikonfessionellen 
Normenkommission gesetzt. Die Seelsorge ist 
sehr beschränkt in ihren Möglichkeiten. Der Seel-
sorger hat kein Arbeitszimmer, er ist nicht einge-
bunden in den Alltag der Jugendlichen. Es gibt 
für ihn keinen Gruppenraum, keinen Kultraum, 
keine Akteneinsicht. Am Wochenende ist er nicht 
erwünscht. Seine Chancen bestehen darin, dass er 
Zutritt hat, aber nicht in das Sanktionssystem ein-
gebunden ist und absolut dem Seelsorgegeheim-
nis unterworfen ist. Er versucht auf dieser schma-
len Basis einen respektvollen Umgang mit den 
Jugendlichen. Er stößt Wertediskussionen an und 
greift Möglichkeiten und Fähigkeiten der Jugend-
lichen auf, um sie zu verstärken. Er kümmert sich 
schwerpunktmäßig um die Heimbewohner, die im 
geschlossenen Teil des Hauses weggesperrt sind. 
Er wünscht sich die Möglichkeiten der Gruppen-
betreuung, thematischer Angebote und natürlich 
der Gottesdienstangebote.     
             
Die Führung durch den Arxhof wurde vom 
stellvertretenden Heimleiter und Ausbildungslei-
ter Max Pitasch begleitet. Der Arxhof bietet 46 
Plätze für männliche Jugendliche und junge er-
wachsene Männer.  Für die Teilnehmer stehen 70 
Angestellte zur Verfügung. Die Kosten betragen 
400 € pro Tag und Person. Es gibt ein differen-
ziertes therapeutisches und sozialpädagogisches 
Konzept. Er besteht ausschließlich aus offen ge-
führten Wohngruppen, deren geschmackvolle 
Gestaltung durch die Bewohner ein lebensfreund-
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liches "Milieu" hervorbringt. Es gibt ein breites 
Berufsbildungsangebot: 21 verschiedene Lehr- 
und Anlernberufe. Die Ausbildungsbetriebe sind 
produzierende Betriebe, so dass die Auszubilden-
den in die wirtschaftlichen Zwänge mit einge-
bunden sind. Die interne Berufsschule hat ein dif-
ferenziertes und individuelles Förderangebot. Der 
Arxhof bietet ein ganzheitliches, prozessorientier-
tes und an den Grundsätzen der Selbsthilfe ausge-
richtetes Entwicklungsangebot. Neben der Be-
rufsabklärung und der Berufsausbildung steht 
gleichrangig eine lebendige Vielfalt sozialer 
Lernfelder, die es dem Bewohner erlauben, sich 
selbst zu erfahren, neues Verhalten zu entwickeln 
und dabei Verantwortung für sich und die Ge-
meinschaft zu entwickeln. Das Projekt setzt nicht 
in erster Linie auf Kontrolle oder Sicherheit, son-
dern auf Beziehung. Den Bewohnern (nicht In-
sassen!) wird respektvoll, transparent, direkt und 
fordernd begegnet. Der Begriff „Würde“ steht 
in der Mitte. Rituale sind von großer Bedeutung, 
sowohl Initiation wie Abschluss. Die Bewohner 
durchlaufen ein Stufenkonzept, in dem sie sich 
jeweils für die nächste Wohnstufe qualifizieren 
müssen. Seelsorge hat dort keine Tradition und 
kommt nicht vor. Für uns blieb die Frage, ob 
Seelsorge in unserem Verständnis in einem so 
dichten Betreuungs- und Therapiesystem einfach 
nicht benötigt wird. 
Wir waren sowohl von den Ausführungen von 
Marc van Wijnkoop Lüthi als auch von der Füh-
rung und den Informationen von Max Pitasch 
sehr beeindruckt. Die freundliche Aufnahme im 
Arxhof wird den Teilnehmern in guter Erinne-
rung bleiben. Am späten Nachmittag des 10. Mai 
erlebten wir eine lebendige und sehr sachkundige 
Stadtführung in Basel. 
  
Am 11. Mai hielten wir kurz Rückblick auf die 
Tagung in Freiburg und berieten über das Thema 
der Tagung vom 07. bis zum 10. Mai 2007 in 
der Justizschule bei der JVA Hameln. Es wur-
de nicht explizit ein Thema formuliert. Der Inhalt 
der Tagung sollen die durch die Föderalismusre-
form entstehenden und bis dahin neu entstande-
nen neuen Entwicklungen im Jugendstrafvollzug 
in den einzelnen Bundesländern sein. Ein wichti-
ger Aspekt soll die Anstalt in Hameln sein. Die 
Teilnehmer sollen in einer Zukunftswerkstatt per-
spektivisch erarbeiten, was die AG Jugendvollzug 
für den Jugendvollzug in Zukunft für wün-
schenswert und notwenig erachtet. Wolfgang 
Wandzioch ist bereit, sich um das Rahmenpro-

gramm zu kümmern. Die Tagung im Jahr 2008 
findet vom 12. bis zum 15. Mai in Augsburg statt. 

 
Marian W. Janke   

 

Anforderungsprofil für die         
Gesetzgebung zur Regelung des 

Jugendstrafvollzugs                      
in Deutschland 

 
Wir begrüßen die Tatsache, dass der Jugend-
strafvollzug in Deutschland endlich eine ge-
setzliche Grundlage findet. 
 
Das oberste Ziel des Jugendstrafvollzuges ist die 
Resozialisierung der Straftäter durch einen Voll-
zug, der für jeden Gefangenen ein an seinen Mög-
lichkeiten orientiertes Behandlungskonzept er-
stellt und durchführt, das ermöglicht, dass er 
straftatfrei und sozial verantwortet lebt. Nur auf 
diese Weise kann auch das Ziel des Schutzes der 
Allgemeinheit erreicht werden.   
Unbeschadet der Debatte, ob Jugendstrafe künftig 
in Formen freier Trägerschaft (Jugendhilfeein-
richtungen) oder weiterhin nur in Jugendstraf-
vollzugsanstalten vollzogen wird, sind folgende 
Eckpunkte für einen geordneten und sinnvollen 
Jugendstrafvollzug  unverzichtbar.  
 
Die Erstellung des individuellen Förderplanes 
(bisher Vollzugsplanes) für den Gefangenen er-
folgt in einer ausreichenden intensiven Betreu-
ungsphase durch einen kompetenten und qualifi-
zierten Bediensteten. In dieser Phase werden die 
Stärken und Defizite des Gefangenen festgestellt 
und daraus persönliche und soziale, schulische 
und berufliche Planungen formuliert. Eine in die-
sem Sinne umfassende Schulung und weiterfüh-
rende Begleitung (Supervision) dieser Bedienste-
ten ist dafür unabdingbar.  
 
Zur Vorbereitung auf ein verantwortetes Lebens 
in Freiheit ist es notwendig, dem Inhaftierten vie-
le Freiräume zu ermöglichen und so seine Selbst-
verantwortung zu stärken. Hierfür eignet sich in 
besonderer Weise der Wohngruppenvollzug mit 
Einzelhafträumen und abgetrennten Sanitärräu-
men. Die Wohngruppe ist das soziale Lernfeld für 
die Inhaftierten. Der Wohngruppenvollzug bietet 
auch die Möglichkeit, altersgemäß zu differenzie-
ren. Für die Umsetzung ist es wichtig, dass aus-
reichend Haftplätze vorhanden sind und so eine 
Überbelegung vermieden wird. Für ein Wohn-
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gruppenvollzugskonzept und seine Umsetzung 
wird ausreichend qualifiziertes und motiviertes 
Personal mit einem weit gefächerten beruflichen 
Spektrum vom Beamten über Pädagogen bis zu 
Animateuren benötigt.  
 
Es ist  notwendig, dass das therapievorbereitende 
und therapeutische Angebot in den Anstalten er-
weitert wird. Dies reicht von Therapieansätzen 
für Konsumenten legaler und illegaler Drogen, 
für Gefangene mit sozialen Defiziten bis zu Hil-
fen für Spielsüchtige. 
 
Zur Vorbereitung auf ein verantwortetes Leben in 
Freiheit sind ein Jahr vor dem Zeitpunkt der Ent-
lassung Vollzugslockerungen wie begleitete und 
unbegleitete Ausgänge und Hafturlaube dringend 
erforderlich. Diese dienen der Stärkung der Integ-
ration in Familie oder in ein komplett neu zu er-
schließendes soziales Umfeld und der Ermögli-
chung des Bemühens um Arbeit oder 
anderweitige lebenstragende Beschäftigung.   
 
Mindestens sechs Monate vor dem voraussichtli-
chen Entlassungsdatum beginnt in enger Zusam-
menarbeit der Anstalt mit Bewährungshilfe, Ju-
gendämtern und externen Resozialisierungs-
einrichtungen die Entlassungsvorbereitung, die 
flankiert wird durch die Gewährung von Voll-
zugslockerungen und Verlegung in „Übergangs-
häuser“, die als Schnittstelle zwischen Vollzug 
und Freiheit dienen. Dadurch soll das „Entlas-
sungsloch“ verhindert werden.  (Vgl. GJVollz-
Entwurf) 
 
Während der gesamten Haftzeit wird der Vollzug 
begleitet von den unterschiedlichsten Diensten 
außervollzuglicher Institutionen: Kooperation mit 
Jugendgerichtshilfe, Trägern von Einrichtungen 
betreuten Wohnens, Therapieeinrichtungen etc. 
Dabei kommt den ehrenamtlichen Mitarbeitern 
(genannt Betreuern) eine wichtige Rolle zu.    
  

KONFERENZ DER  
KATHOLISCHEN SEELSORGE 

BEI DEN  
JUSTIZVOLLZUGSANSTALTEN 

in der  
Bundesrepublik Deutschland  

AG Jugendvollzug 
 

Heinsberg, den 30.10.2006 
Marian W. Janke, Stefan Ehrlich,  
Werner Kaser, Gottfried Beiten 

I N T E R N A T I O N A L E S  

 

International Commission of Catholic 
Prison Pastoral Care (ICCPPC) 
 
          

           
 

Diakon Heinz-Peter Echtermeyer 
 
 

Bericht aus der Internationalen  
Gefängnisseelsorge 

 
Der „Auftrag der Kirche im Gefängnis“ wird zu-
nehmend als eine europäische und weltweite An-
gelegenheit begriffen. ICCPPC (www.iccppc.org) 
versucht dazu einen Beitrag zu leisten. Aus dem 
letzten Jahr ist zu berichten: 
 

1.) Ein Schwerpunkt der internationalen Ar-
beit war das Einbringen und die Diskussi-
on des Worts der Deutschen Bischöfe 
zur Gefängnisseelsorge bei verschiede-
nen nationalen und internationalen Tref-
fen: a.) In Barcelona beim Vorstandstref-
fen ICCPPC-Europa (Juni 2006). Die 
theologische und pastorale Relevanz des 
Bischofsworts, auch für andere Länder, 

 

http://www.iccppc.org/
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wird von den Teilnehmern (Spanien, 
Schottland, Schweden, Polen, Österreich, 
Italien, Frankreich, Libanon) betont und in 
Zusammenhang mit der „Botschaft des 
Heiligen Vaters Johannes Paul II. zur 
Feier des Jubiläums in den Gefängnissen 
vom 9. Juli 2000“ gesehen; b) Einbringen 
bei Nationalkonferenzen in Polen (War-
schau 15.-18. Okt.2006); Frankreich 
(Lourdes 20.-21. Oktober 2006) und Spa-
nien (Madrid 15.-19. Oktober 2006). 
Dank an Herrn Weihbischof GEORGENS 
und an Herrn SCHOHE von der DBK. 

 
2.) Zweifellos hat diese Diskussion dazu bei-

getragen, dass im nächsten Jahr (Madrid, 
16.-18. Juni 2007) auf Einladung der Spa-
nischen Bischofskonferenz (Weihbischof  
VICENTE JIMENEZ ZAMORA) ein ers-
tes Treffen von Bischöfen stattfinden 
wird, die in ihren Ländern für die Gefäng-
nispastoral zuständig sind. Das Treffen 
wird in Zusammenarbeit mit ICCPPC-
Europa vorbereitet. Herr Weihbischof 
Georgens wurde dazu eingeladen. Von 
diesem Treffen werden Impulse erwartet, 
das Thema „Gefängnisseelsorge“ erstmals 
auch im Rahmen einer Spezialtagung der 
CCEE (Zusammenschluss der 34 Bi-
schofskonferenzen Europas) zu diskutie-
ren. Dazu wurde Kontakt mit dem Gene-
ralsekretär von CCEE, ALDO 
GIORDANO/St.Gallen aufgenommen. 

 
3.) ICCPPC hat als NGO „besonderen Bera-

terstatus“ bei der UNO in New York, 
Genf und Wien. In Wien befindet sich seit 
1997 das „Office on Drugs and Crimes“ 
(UNODC)1. Parallel zur alljährlichen 
Vollversammlung von UNODC (an der 
hochrangige Vertreter von über 40 Mit-
gliedsstaaten teilnehmen) hat ICCPPC-
Europa erstmals ein Treffen von Juristen 
in Wien durchgeführt als Konsequenz 
bzw. praktische Umsetzung des im „Pas-
toralplan“ formulierten Ziels, drei Ar-
beitskreise in den Bereichen Recht, Sozia-
les und Theologie/Pastoral ins Leben zu 
rufen, die international arbeiten und die 
Problematik „Humaner Strafvollzug und 
Menschenrechte“ nachhaltig verfolgen2. 

                                           

                                                                      

1 Drug control, crime prevention, international terrorism. 
2 Den Text der genannten Botschaft  Johannes Paul II. aus 
dem Jahr 2000 hat  ICCPPC-Europa 2003 nach pastoralen 

Rechtsanwalt HOLGER ROTHBAU-
ER/Tübingen wurde zum Thema „Euro-
päische Rechtsentwicklung“ konsultiert 
und hat seine Beteiligung beim zweiten 
Treffen 2007 in Wien  in Aussicht 
gestellt3. Die einer europäischen Integrati-
on abträglichen gegenläufigen Tendenzen 
im Bereich der Rechtsentwicklung in 
Deutschland, wie sie in Einführung lan-
desinterner Strafvollzugsgesetze in den 
Bundesländern deutlich wird, ist dabei ein 
zentraler Inhalt der Diskussion auch im 
internationalen Bereich. 

 
4.) Der internationale Zeichen- und Mal-

wettbewerb 2005/06 („Entdecke das Ge-
sicht des Lebens“)4 ist weitgehend abge-
schlossen. Von den etwa 1500 
Einsendungen aus 49 Ländern hat 
Deutschland sich mit  95 Einsendungen 
beteiligt. ICCPPC möchte jedem/r der 
Teilnehmer/innen, also auch denen, die 
keinen Preis erhalten haben, eine Rück-
meldung geben. Dabei wurde den Teil-
nehmer-Ländern außerhalb Europas zeitli-
che Priorität gegeben. Kunstkarten und 
Poster sind erhältlich, der Druck eines 
Katalogs in Vorbereitung. Bislang fanden 
Ausstellungen bei der UNO in Wien mit 
150 Exponaten (Ende 2005), und kleinere 
Ausstellungen im Wiener Diözesanmuse-
um (Juni/Juli 2006) unter Schirmherr-
schaft von Kardinal CHRISTOPH 
SCHÖNBORN und im August/Sept. 2006 
in Edinburgh im schottischen Parlament 
statt. Weitere Ausstellungen sind für 2007 
in Tschechien (auf Einladung der Bi-
schofskonferenz), in Rom (Septem-
ber/Oktober parallel zum XII. Weltkon-
gress der ICCPPC) und in New York bei 
der UNO geplant. Über die Ausstellung 
hat das Kulturmagazin Aspekte über 

 
Gesichtspunkten strukturiert und in fünf  Sprachen (Spa-
nisch, Französisch, Deutsch, Englisch und Arabisch) als 
„Pastoralplan der Gefängnisseelsorge“ publiziert. Dieser 
strukturierte Text wurde Basis für eine bislang nur in Spa-
nisch vorliegende Publikation  (Marco para un plan de Pas-
toral Penitenciaria, Madrid 2005), die am 1./2.März 2005 
beim Seminar „Schutz der Menschenrechte im Gefäng-
nis“ vorgestellt wurde, das auf Einladung  des Päpstlichen 
Rates „Iustitia et Pax“ im Vatikan stattfand. 
3 Die im AK Recht in Wien diskutierten Themen zur euro-
päischen Strafrechtsreform und Strafvollzugstendenzen sol-
len unter sozialen Aspekten in Freising (26.-30.Jan 2007) 
vom AK Soziales/ICCPPC-Europa behandelt werden.  
4 Bericht Mitteilungen Nr.2/2005, 13f. 
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3SAT berichtet. - Für Anfang 2008 ist an 
eine erneute Ausschreibung eines II. 
Kunstwettbewerbs gedacht. Danken 
möchte ich allen Teilnehmern und Teil-
nehmerinnen am Kunstwettbewerb 
2005/2006 und allen Seelsorger/innen in 
Deutschland, die mitgeholfen haben. 

  
5.) Der XII. Weltkongress der ICCPPC 

wird stattfinden vom 5.-11. September 
2007 in Rom. Thema: „Discover the 
Face of Christ in Every Prisoner“. Es 
wird mit Beteiligung von etwa 180 Teil-
nehmern/innen aus etwa 60 Ländern ge-
rechnet. Die theologisch-pastorale Thema-
tik schließt an das Seminar zur 
Problematik „Schutz der Menschenrechte 
im Gefängnis“ an, das – wie erwähnt - im 
März 2005 zusammen mit dem Päpstli-
chen Rat „Iustitia et Pax“ durchgeführt 
wurde. Die Kardinäle RENATO RAF-
FAELE MARTINO/Iustitia et Pax, 
CHRISTIAN TUMI/Cameroon sowie Bi-
schof VICENTE JIMENEZ ZAMO-
RA/Spanien werden daran teilnehmen. 
Anstatt Deutsch wird  Italienisch vierte 
simultan übersetzte Konferenzsprache 
sein. 

 
6.) Zu diesem Kongress wurde auch BIR-

GITTA WINBERG (Präsidentin der öku-
menisch orientierten Bewegung IPCA, In-
ternational Prison Chaplains Association) 
eingeladen. ICCPPC arbeitet eng mit 
IPCA zusammen, zumal dadurch die Po-
sitionierung PFI (Prison Fellowship Inter-
national) gegenüber transparenter werden 
kann. Diese Positionierung gegenüber PFI 
findet Ausdruck in einer Stellungnahme, 
die der Vorstand von ICCPPC in einem 
Positionspapier im Juni 2006 erarbeitet 
hat, und das diesem Bericht in deutscher 
Übersetzung angefügt ist. In Deutschland 
ist die Organisation PRISMA Mitglied bei 
PFI und bislang nur in Baden –
Württemberg aktiv (Jungendprojekt „See-
hof), möchte aber auch in anderen Bun-
desländern ähnliche Projekte installieren 
(Hessen, Niedersachsen). 

 
7.) Danken für ihre Mitarbeit im ICCPPC-

Arbeitskreis Deutschland möchte ich un-
ter anderen JOSEF FEINDT/Krefeld für 
sein Engagement in Bosnien (Strukturie-

rung der Gefängnisseelsorge mit dem Be-
auftragten im Bischöflichen Ordinariat 
Sarajewo; Weitergabe eines Knast-Kunst-
Kalenders der Diözese Aachen an Papst 
Benedikt), aber auch Dr. BEATRIX 
SMEREKOWSKA/Frankfurt (Überset-
zungs- und Vermittlungshilfen in Tsche-
chien und Russland), Pater KAMILLUS 
DRAZKOWSKI O.P./Berlin und KURT 
RIEMHOFER/München für Hilfe und 
Arbeitsentlastung im internationalen Be-
reich. Im Rahmen der Bundeskonferenz 
2006 im Erzbistum Paderborn fand ein 
Treffen des ICCPPC-Arbeitskreises statt. 
Mit  ZLATKO MIHAJLOV/Kassel und 
MARTIN SCHMITZ/Gelsenkirchen be-
grüße ich zwei weitere Interessenten an 
diesem Arbeitskreis. 

Peter Echtermeyer 
 

Stellungnahme des Vorstands der 
ICCPPC zur Zusammenarbeit mit PFI  

(Prison Fellowship International)5

 
1.) ICCPPC erkennt das Engagement anderer Or-

ganisationen im Bereich der Gefängnisseel-
sorge an und ist, PFI nicht ausgeschlossen, an 
einer Kooperation mit diesen Organisationen 
im Blick auf konkrete Projekte zum Wohle 
der Gefangenen interessiert. Dabei  gilt es, die 
je eigene Identität zu bewahren. ICCPPC 
weiß um den guten Willen und das karitative 
Tun sehr vieler PFI - Mitglieder. 

2.) ICCPPC bemüht sich in seinen Aufgaben um 
ein gutes ökumenisches Miteinander und 
sucht deshalb den Dialog mit anderen christli-
chen Kirchen. Das Forum dafür ist IPCA6. 

3.) Was PFI betrifft, wird diese Organisation je-
doch als eine evangelikale Bewegung betrach-
tet, mit einigen Positionen, die als wesentlich 
verschiedenen von denen der ICCPPC be-
trachtet werden können. Zum Beispiel: 

 
Die Rolle der Kirche (in einem diesjährigen IP-
CA-Treffen in Finnland sprach der PFI-
Repräsentant über das Strafvollzugssystem in 
Lettland und stellte fest: „Wenn du ein Gefängnis 
betrittst, vergiss die Kirche, der du angehörst, 
aber denke an Christus, der dich gesandt hat; der 
Dienst hat sein Zentrum nicht in der Kirche, son-
dern in Christus; Gefängnisseelsorger, bringt die 

                                           
5 Original Englisch/Übersetzung P. Echtermeyer 
6 International Prison Chaplains Association 
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Inhaftierten zu Christus und lasst sie dann Kirche 
und Tradition wählen…“). Es war offensichtlich, 
dass diese Zugangsweise als ein gutes Modell 
vorgestellt wurde. 
 
Der pastorale Zugang (ICCPPC sieht keine an-
tagonistische Position zwischen „Evangelisation“ 
und dem Engagement für Menschenrechte; in 
derselben Stellungnahme heißt es: „heutzutage … 
sprechen Seelsorger mehr über Menschenrechte 
und die Einforderung der Religionsfreiheit als 
über Jesus Christus und die Erlösung“; ebenso 
wenig kann ICCPPC folgender Position zustim-
men (selbe Quelle): „Der Seelsorger dient zwei 
Herren: dem Staat, der das Gehalt zahlt, und 
Christus, der der Retter ist und in den Dienst 
ruft“. ICCPPC vertritt nicht einen „apolitischen“ 
pastoralen Dienst und bemüht sich nicht um 
schnelle „Konversionen“; ICCPPC möchte Ge-
fangenen geduldig zur Seite stehen in ihrem 
menschlichen und spirituellen Wachsen. 
 
Unser Verständnis der Heiligen Schrift (Katho-
lische Exegese und Bibeltheologie und 
lehramtliche Betrachtung) beinhaltet, dass die 
Heilige Schrift als Gottes Wort betrachtet wird, 
das in Geschichte und Tradition in menschliche 
Gegebenheiten und Umstände hineingesprochen 
wird, was eine fundamentalistische Interpretation 
der Bibel im Wortsinn ausschließt. 
 
4.) Es gibt Hinweise, dass PFI seine Rolle als ei-

ne Sammelbewegung/Dachorganisation für 
ALLE Aktivitäten in der christlichen Gefäng-
nispastoral (eingeschlossen die katholische) 
versteht und danach strebt, wo immer es mög-
lich wird, eine Führungsrolle in diesem Be-
reich zu übernehmen. Konkrete Beispiele aus 
verschiedenen Ländern vermitteln den Ein-
druck eines PFI-Konzepts, traditionelle Kir-
chen in einer globalen christlichen Bewegung 
aufgehen zu lassen. Es ist offensichtlich, dass 
PFI in verschiedenen Ländern unter unter-
schiedlichen Namen auftritt – ungeachtet der 
Tatsache, dass sich diese Landesorganisatio-
nen dann als „unabhängige Landesorganisati-
onen“ bezeichnen. 

5.) Der ICCPPC-Vorstand bringt sein Befremden 
zum Ausdruck, dass PFI ohne Kenntnis des 
ICCPPC-Vorstands um Mitgliedschaft für die 
eigene Organisation unter führenden 
ICCPPC-Mitgliedern wirbt. 

6.) ICCPPC empfiehlt keine doppelte Mitglied-
schaft in ICCPPC und PFI und rät ICCPPC-

Mitgliedern keine hohen repräsentativenVer-
pflichtungen für PFI zu übernehmen. 

 
 

Wien, 21.Juni 2006 
Dr. Christian KUHN 

Präsident, ICCPPC 
 

Quelle: Baltic Sea Prison Chaplains Conference 
(Konferenz der Gefängnisseelsorger der Ostsee-
Staaten) Turku, Finnland, 5.-8-Juni 2006 
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T H E M E N  

 
Die Einheit Gottes und die Vielfalt 

der Religionen – Möglichkeiten 
und Grenzen der interreligiösen 
Seelsorge im Rahmen des Straf-

vollzugs  
Prof. Dr. Christoph Schneider-

Harpprecht  
Evangelische Fachhochschule 

Freiburg 
 

1. Einleitung 
 
In den Justizvollzugsanstalten Baden-
Württembergs stehen derzeit 8513 Haftplätze zur 
Verfügung. Nach Auskunft des Justizministeri-
ums sind ca. 33% der Häftlinge ausländischer 
Herkunft. Das Zusammenleben von Menschen 
aus verschiedenen Kulturen und Religionen ge-
hört zum Alltag des Strafvollzugs. In den Anstal-
ten lebt eine multikulturelle und multireligiöse 
Population. Die Zahl der Häftlinge mit Migrati-
onshintergrund dürfte die Zahl der Ausländer 
noch übersteigen. Die Muslime, - ein erheblicher 

mailto:christian.kuhn@justiz.gv.at
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Prozentsatz unter ihnen ist türkischer Herkunft -, 
bilden eine zahlenmäßig bedeutende Gruppe, die 
jedoch in sich nicht geschlossen ist, vielmehr 
nach Glaubensausrichtung und ethnischer Her-
kunft unterschieden werden muss. Sunniten und 
Schiiten, gemäßigte Muslime, die den sogenann-
ten DITIB-Moscheen angehören, sind ebenso ver-
treten wie fundamentalistische Gruppierungen (z. 
B. Milli Görus). Im Gefängnis finden sich jedoch 
auch Buddhisten, Hindus, Angehörige von afri-
kanischen Naturreligionen, afroamerikanischen 
Kulten aus Brasilien oder Venezuela. Unter den 
Christen sind Protestanten, Katholiken, russisch-, 
griechisch oder serbisch Orthodoxe, Pfingstler 
und Charismatiker vertreten, die aus sehr unter-
schiedlichen religiösen Kulturen kommen. Oft 
sind es nur einzelne oder kleine Minderheiten, die 
einem religiösen Bekenntnis angehören.  
Mit der kulturellen und religiösen Vielfalt kom-
men besondere Schwierigkeiten im Strafvollzug 
auf. Das beginnt bei besonderen Speisevorschrif-
ten für Muslime und geht über die religiöse be-
dingte Kleiderordnung, die bei der einheitlichen 
Anstaltskleidung nicht berücksichtigt wird, bis 
hin zur Einhaltung von religiösen Feiertagen und 
Fastenzeiten.  
Die Schwierigkeiten steigern sich durch die be-
sondere soziale Situation der Ausländer, die nur 
eingeschränkt im offenen Vollzug untergebracht 
sind, weil es um ausländerrechtliche Maßnahmen 
wie Ausweisung oder Abschiebung geht. Ab-
schiebehäftlinge sind in einer besonders schwie-
rigen Situation. Sie haben keine Straftat began-
gen, werden aber in Baden-Württemberg 
gemeinsam mit Straftätern in Gefängnissen un-
tergebracht, damit sie sich der Abschiebung oder 
Ausweisung nicht entziehen. Mangelnde Sprach-
kenntnisse, der besondere Stress durch den unsi-
cheren Aufenthaltsstatus oder die drohende Ab-
schiebung für die Gefangenen und ihre Familien 
belasten diese häufig durch Flucht und Migration 
traumatisierten Menschen.     
Die kulturelle Vielfalt prägt auch den Alltag der 
Gefängnisseelsorge. Es finden Begegnungen über 
kulturelle, ethnische, religiöse und konfessionelle 
Grenzen hinweg statt. Muslime besuchen den 
christlichen Gottesdienst und wollen am Abend-
mahl teilnehmen. In manchen Gottesdiensten sind 
sehr viele Angehörige anderer Religionen vertre-
ten, weil die Westeuropäer oft ein distanziertes, 
kritisches oder einfach ein Nicht-Verhältnis zur 
Religion haben, Muslime, Hindus und Buddhis-
ten jedoch ihre Religion leben wollen und die Ge-
legenheit dazu nutzen, auch wenn es sich um ei-

nen christlichen Gottesdienst handelt. Seelsorger 
erleben, dass manche Muslime nicht von einem 
Imam begleitet werden wollen, sondern das Ge-
spräch mit dem christlichen Seelsorger vorziehen, 
weil man da offener sprechen kann. Doch wie 
kann die Begegnung über die Grenzen von Kultur 
und Religion hinweg gelingen? Was sind die 
Möglichkeiten und Grenzen? Auf welcher recht-
lichen und theologischen Grundlage kann inter-
kulturelle und interreligiöse Seelsorge im Straf-
vollzug stattfinden.   
Das Strafvollzugsgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland verankert die Seelsorge im Alltag 
des Strafvollzugs. Es bestimmt in § 157, dass 
Seelsorger im Hauptamt im Einvernehmen mit 
den Religionsgemeinschaften bestellt werden und 
dass für Angehörige religiöser Minderheiten „die 
seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zu-
zulassen“ ist. Insbesondere in den §§ 53 – 55 ist 
geregelt, dass Gefangenen die Seelsorge durch 
einen Vertreter ihrer Religion nicht versagt wer-
den kann und dass sie an religiösen Veranstaltun-
gen teilnehmen können. Die Formulierung des 
Gesetzes kann sehr restriktiv verstanden werden. 
Jeder Gefangene darf das Grundrecht der freien 
Religionsausübung wahrnehmen. Dazu gehört der 
Kontakt mit einem Seelsorger oder einer Seelsor-
gerin seiner Religion. Er muss diesen Kontakt a-
ber aktiv wollen und fordern. Es besteht kein 
Recht zum Seelsorgegespräch mit Seelsorgern 
anderer Religionen oder Konfessionen. Die Teil-
nahme an Gottesdiensten bzw. religiösen Veran-
staltungen anderer Konfessionen oder Religionen 
ist möglich, wenn der oder die betreffende Seel-
sorgerIn es gestattet. Wenn ich das Gesetz richtig 
lese, dann ist der Staat verpflichtet, die Religions-
ausübung und religiöse Seelsorge der Religionen 
und Konfessionen zu gestatten, denen die Gefan-
genen angehören. Ein Privileg der christlichen 
Kirchen zur Ausübung der Seelsorge ist im Ge-
setz nicht verankert.        
Wie sollte eine Seelsorge gestaltet und organisiert 
werden, die der besonderen Situation in Deutsch-
land Rechnung trägt, in der die christlichen Kir-
chen der erste Ansprechpartner des Staates für die 
Seelsorge sind, von staatlicher Seite hauptamtli-
che Seelsorgestellen vorgehalten und von der e-
vangelischen oder katholischen Kirche besetzt 
werden, zugleich aber die kulturelle und religiöse 
Vielfalt berücksichtigt werden muss. Ich wüsste 
nicht, dass ein Imam oder Rabbiner in einem 
Bundesland eine hauptamtliche Stelle für Ge-
fängnisseelsorge inne hätte. Muss sich die Orga-
nisation der Gefängnisseelsorge z. B. in einer ei-
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genen multireligiös besetzten Abteilung Religion 
der multireligiösen Realität anpassen? Oder kön-
nen und sollen christliche Gefängnisseelsorger als 
staatliche Bedienstete das Management von Reli-
gionsausübung im Gefängnis als eine öffentliche 
Dienstleistung übernehmen? 
In meinem Vortrag will ich auf die in diesem ein-
leitenden Überblick aufgeworfenen Fragen Ant-
worten suchen oder zumindest Perspektiven für 
die gemeinsame Suche nach Antworten aufzei-
gen. Deswegen gliedern sich meine Ausführun-
gen folgendermaßen: Zunächst widmen wir uns 
Theorie und Praxis der interkulturellen Kommu-
nikation, dann soll im Rahmen einer Reflexion 
über die Theologie der Religionen die theologi-
sche Grundlage der interreligiösen Seelsorge ge-
klärt werden. Deren Ziele und Aufgaben werden 
beschrieben. Die Organisationsform soll danach 
in Auseinandersetzung mit dem britischen Modell 
der Interfaith Chaplaincy reflektiert werden. Ab-
schließend sollen die Möglichkeiten und Grenzen 
interreligiöser Seelsorge im Strafvollzug aufge-
zeigt werden. 
 

2. Interkulturelle Kommunikation 
 
Die Grundfrage der interkulturellen Kommunika-
tion lautet: Wie ist die Verständigung von Men-
schen möglich, die aus unterschiedlichen Kultur-
systemen kommen und andersartige kulturelle 
Wertvorstellungen, Normen, Haltungen und 
Handlungsweisen an den Tag legen. Dies will ich 
anhand von vier Konzepten aus der wissenschaft-
lichen Diskussion kritisch überlegen: Interpathie, 
Fremdheit, Missverständnis und Konvivenz . 
 

2.1 Interpathie 
 

Der nordamerikanische Pastoraltheologe David 
Augsburger hat in einem der ersten Bücher über 
interkulturelle Beratung den Begriff der Inter-
pathie eingeführt. Er ist aus dem für Psychothera-
pie, Beratung und Seelsorge grundlegenden Kon-
zept der Empathie abgeleitet. Empathie meint 
einfühlendes Verstehen. Durch Empathie soll das, 
was der oder die Andere verbal und non-verbal 
mitteilt, in seiner Bedeutung erfasst werden. Da-
bei kommt es auf den Zusammenhang von kogni-
tivem Inhalt und den damit angesprochenen Ge-
fühlen an. Nur wenn neben dem Inhalt auch die 
emotionale Seite erfasst ist und dies beim Gegen-
über ankommt, kann der Eindruck entstehen, 
vollständig oder weitgehend verstanden worden 
zu sein. Am einfachsten lässt sich dies an Schultz 

von Thuns Modell der vier Seiten einer Botschaft 
erläutern.7 Die Botschaft hat einen Inhaltsaspekt, 
einen Beziehungsaspekt, kann als Selbstaussage 
des Sprechers und als Appell gehört werden. 
Beim empathischen Verstehen geht es darum, 
diese Ebenen angemessen aufeinander zu bezie-
hen und die mit dem Beziehungsaspekt, der mög-
lichen Selbstaussage und dem möglichen Appell 
verbundenen Gefühle des Gegenübers zu erfas-
sen. Erst dann ist die Botschaft vollständig aufge-
fasst.  
Das theoretische Konzept der Interpathie wendet 
die Idee der Empathie auf diese Situation an und 
beschreibt eine Einfühlung, die ausgeht von den 
andersartigen kulturellen Wertvorstellungen, 
Normen und Haltungen des anderen Menschen. 
Der Einfühlende stellt sich diese also vor und an-
tizipiert sie im Akt der Einfühlung, der diese vor-
aussetzt.8 „Ich übernehme fremde Ansichten, be-
gründe meine Gedanken mit fremden Annahmen 
und erlaube mir, die Gefühle, die dann entstehen, 
zu fühlen und ihre gedanklichen und emotionalen 
Folgen in mir zu fühlen soweit mir ein fremder 
Kontext zur Verfügung steht und insoweit ich ihn 
aufnehmen kann.“9 Das soll es möglich machen, 
sich als Seelsorger ohne weiteres in fremde kultu-
relle Welten hineinzubegeben und kompetent be-
raten zu können. Augsburger beschreibt hier ein 
sehr komplexes Verhalten: man unterscheidet 
bewusst die eigenen Werte, Normen und Haltun-
gen von den fremden, die man probeweise von 
dem anderen für sich übernimmt. Dann beobach-
tet man seine spontan entstehenden Gefühle, I-
deen und Assoziationen. Das Grundproblem ist, 
dass hier das spontane Fühlen und Assoziieren 
auf die Grundlage von kontrolliertem Denken, 
nämlich der Vorstellung von Werten etc. gesche-
hen soll. Das ist ein Widerspruch in sich, denn 
kontrolliertes Denken und spontanes Fühlen sind 
nicht gleichzeitig möglich. Das Konzept der In-
terpathie überfordert die SeelsorgerInnen und er-
möglicht kein adäquates Verstehen. 
 

2.2 Fremdheit 
 

Mit Menschen aus anderen Kulturen machen wir 
die Erfahrung der Fremdheit. Das Fremde ist das 

                                           
7 F. Schultz von Thun, Miteinander Reden 1. Störungen und 
Klärungen. Reinbek : rororo, 1997, 
8 Dieses Konzept der Interpathie wurde von David Augs-
burger in die Diskussion eingeführt (D.Augsburger, Pasto-
ral Counseling across Cultures, Philadelphia : Westminster, 
1986).    
9 D. Augsburger, a.a.O. 30 
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für uns Unzugängliche. Wir können es mit unse-
ren bekannten Mitteln des Verstehens nicht ent-
schlüsseln. Das interkulturelle Verstehen, so hat 
der Philosoph Bernhad Waldenfels aufgezeigt, 
zielt auf die Überwindung der Fremdheit. Es er-
liegt damit einem ihm innewohnenden Paradox: 
Durch das Verstehen des Fremden nimmt man 
ihm seine Fremdheit. Es wird das Bekannte, Zu-
gängliche. Das ist jedoch nur möglich, indem das 
Fremde mit dem schon Bekannten verglichen und 
in Analogie zu ihm interpretiert wird. Damit wird 
das Fremde domestiziert und gerät in Gefahr der 
Sicht der dominanten Kultur unterworfen zu wer-
den. Interkulturelle Kommunikation, die das 
Fremde in seiner Fremdheit bewahren und nicht 
kolonisieren will, darf nicht zuerst fragen, was 
das Fremde ist. Vielmehr muss sie es nehmen als 
etwas, was wir wahrscheinlich nicht verstehen, 
worauf wir aber antworten, das wir als Aufforde-
rung, Herausforderung, Anreiz, Aufruf und An-
spruch, zu reagieren, verstehen.10 Die Begegnung 
mit dem Fremden zielt darauf, dass wir uns in der 
Kommunikation zusammenschließen, gemeinsam  
handeln. Dies ist nur möglich, wenn es neben den 
beiden Kommunikationspartnern ein gemeinsa-
mes Drittes gibt: ein Thema, eine Aufgabe, einen 
Bezugspunkt. In der Gefängnisseelsorge kann 
dieses gemeinsame Dritte zum Beispiel das Be-
mühen um die Verbesserung des Kontakts mit der 
Familie des Gefangenen, oder um Verhinderung 
der Abschiebung sein, oder auch das Projekt einer 
Gesprächsgruppe, die Verbesserung der Musik im 
Gottesdienst oder gemeinsames Beten. Durch den 
Bezug zu etwas Drittem entsteht eine gemeinsa-
me Wirklichkeit, in der sich die bleibend fürein-
ander Fremden aufeinander beziehen und ver-
ständigen können.   
 

2.3 Missverständnisse als Ansatzpunkt des 
interkulturellen Verstehens 

 
Trifft es zu, dass bei der interkulturellen Begeg-
nung zwei Bedeutungssysteme aufeinandertref-
fen, dann ist zu erwarten, dass Missverständnisse 
der Normalfall und nicht die Ausnahme sind. In-
terkulturelles Verstehen muss dann notwendiger-
weise beim Missverständnis beginnen, denn nur 
wenn diese Störung durch die Differenz bearbei-
tet wird, kann sinnhafte Kommunikation zustande 
kommen.    
 

                                           
10 B. Waldenfels, Topographie des Fremden: Studien zu ei-
ner Phänomenologie des Fremden 1, Frankfurt 1997, 108f 

Dafür zwei Beispiele aus dem Alltag: Zwei Seel-
sorger von den Philippinen wurden von ihrem äl-
teren Kollegen, einem Engländer, zu einem inter-
nationalen Seelsorgetraining angemeldet. Dort 
tauchen sie jedoch nicht auf. Die Kursleiterin 
geht dem nach und erhält die Auskunft, die bei-
den hätten wegen der Übernahme der Flugkosten 
bei ihrem europäischen Kollegen nachfragen 
müssen. Dieser hatte vergessen, sie zu informie-
ren, wie sie die Flugkosten ersetzt bekommen. Sie 
haben nicht nachgefragt, um nicht das Gesicht zu 
verlieren. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass 
eine so wichtige Angelegenheit, von dem Kolle-
gen einfach vergessen wird und gingen davon 
aus, dass er absichtlich nicht mehr von der Finan-
zierung spricht. Sie haben es vorgezogen, auf den 
Kurs zu verzichten als das für beide Seiten mög-
licherweise „peinliche Thema“, kein Geld für die 
Finanzierung zu haben, anzusprechen. 
Eine Doktorandin aus Venezuela hat für die Zeit 
des Promotionsstudiums einen Platz im Studen-
tenheim einer bayerischen Universitätsstadt zuge-
sagt bekommen. Man gibt ihr dort ein für einen 
hohen Mietpreis ein winziges Dachzimmer und 
verspricht, bald werde ein besseres Zimmer frei, 
das sie dann beziehen könne. Nach zwei Monaten 
berichtet sie einem befreundeten Pastor verzwei-
felt, man habe sie vergessen, sie bekäme Alp-
träume und klaustrophobische Zustände in dem 
winzigen Zimmer. So wie sie hier behandelt wer-
de, würde man in ihrer Heimat noch nicht einmal 
ein Hausmädchen aus ärmsten Verhältnissen be-
handeln. Das sei nicht menschenwürdig und aus-
länderfeindlich. Als Frau aus Südamerika werde 
sie schlechter behandelt als jede deutsche Studen-
tin. Der Pastor will die Initiative ergreifen und 
sich sofort für sie einsetzen. Das lehnt sie dan-
kend ab, weil sie selbst stark genug sei, sich zu 
wehren. Der Schlendrian im Studentenheim wird 
von ihr als böse Absicht verstanden. Sie versteht 
nicht, dass sie in Deutschland ihre Interessen 
lautstark durchsetzen muss. Der Pastor missver-
steht ihr Verhalten als Appell einer entwürdigten 
Frau, er solle an ihrer Stelle handeln. Sie begreift 
dies als freundliche Entmündigung durch einen 
Mann. Erst als sie selbst bei der Leitung des Stu-
dentenheims heftig protestierte, erhielt sie ein or-
dentliches Zimmer.  
Interkulturelle Missverständnisse beruhen darauf, 
dass ein Mensch, der sich entsprechend den von 
ihm in langjährigen Lernprozessen verinnerlich-
ten Regeln, Werten und sinnhaften Orientierun-
gen einer Kultur verhält, im Kontext einer ande-
ren Kultur mit anderen Regeln, Werten und 
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Sinnorientierungen Verstehensschwierigkeiten 
bekommt, weil manche der gewohnten Deutungs- 
und Verhaltensmuster in dem fremden kulturellen 
Kontext nicht passen. Dies führt auf beiden Sei-
ten zu sich überlagernden kognitiven Dissonan-
zen, z. B. der Unterstellung der bösen Absicht 
beim Gegenüber, die Unterstellung weiblicher 
Schwäche, die nicht folgenlos für das weitere 
Verhalten und die Gefühle und das Handeln in 
der Beziehung bleiben. 
Vorausgesetzt wird hierbei, dass Kultur definiert 
werden kann als Bedeutungssystem, mit dem 
Menschen ihr Verhalten sinnhaft orientieren. Die-
se Orientierung durch die Sinndeutung der Wirk-
lichkeit ist notwendig, weil Menschen nicht durch 
Instinkte gesteuert werden und weil sie die umge-
bende Wirklichkeit nicht direkt wahrnehmen, wie 
sie ist, vielmehr nur vermittelt durch die Eindrü-
cke der Sinnesorgane, die wiederum der Interpre-
tation bedürfen, um Bedeutung zu erhalten.  Die-
se von dem Kuluranthropologen Clifford Geertz 
und anderen vertretene semiotische und konstruk-
tivistische Sichtweise der Kultur, geht davon aus, 
dass alle kulturellen Äußerungen, also auch Arte-
fakte wir Gebäude, Kunstwerke, Keramik, Tech-
nik und Werkzeuge zunächst als Texte anzusehen 
sind, deren Bedeutung es zu verstehen gilt.11 Nur 
wenn sich durch Interpretation der Sinn eines 
Kulturprodukts oder einer kulturellen Verhal-
tensweise erschließt, dann wird es möglich, sich 
dazu sinnvoll zu verhalten, das technische Gerät 
zu nutzen, das Kunstwerk zu würdigen. Die sinn-
hafte Interpetation selbst ist jedoch ein Konstrukt 
des Interpreten. Missverständnisse in der interkul-
turellen Kommunikation ergeben sich aufgrund 
unterschiedlicher Sinnkonstruktionen von Seiten 
der Interpreten, die durch das von jedem jeweils 
erlernte unterschiedliche kulturelle Bedeutungs-
system bestimmt werden. Die Missverständnisse 
sind nun eine Herausforderung, sich in der Kom-
munikation aufeinander zu beziehen und gemein-
sam eine Bedeutungswirklichkeit zu konstruieren, 
in der sich beider Partner bewegen können: z. B. 
zusammen Fußball zu spielen, gemeinam zu sin-
gen, oder sich über den Sinn eines Bibeltextes 
auszutauschen. Die gemeinsame Bedeutungs-
wirklichkeit hat einen Bezug zu dem schon ge-
nannten gemeinsamen Dritten, das interkulturel-
les Verstehen ermöglicht. 
 
Was bedeutet dies für die interkulturelle Kom-
munikation in der Seelsorge: Die zentrale Frage 
                                           
11 C. Geertz, The Interpretation of Cultures. New York : 
Basic Books, 1973 

ist, wie interkulturelle Kommunikation in der 
Praxis zur Verständigung führen kann. Wenn es 
um die gemeinsame Konstruktion der Bedeu-
tungswirklichkeit geht, dann ist es notwendig, 
dass die Partner sich darüber verständigen, ob 
und an welchen Stellen ihre Bedeutungskonstruk-
te ähnlich oder unterschiedlich sind. Praktisch 
bedeutet dies, dass sie sich im Prozess der Kom-
munikation vergewissern, wie das, was sie sagen 
oder tun, vom Gegenüber im Rahmen von dessen 
Kultur aufgefasst wird. Dafür ein Beispiel: Ein 
Amerikaner hat sich heftig in eine junge chinesi-
sche Dame aus Hongkong verliebt. Er möchte ihr 
seine Gefühle mitteilen, ist sich aber nicht sicher, 
wie er die Sache anfangen soll, vor allem wie die 
junge Dame seine Annäherungsversuche im ame-
rikanischen Stil durch Blumen, Einladung ins Ki-
no, gemeinsames Autofahren, Einladung auf ei-
nen Drink in die Wohnung, Berührung, verbale 
Liebeserklärung, Kuss) auffassen wird. Wahr-
scheinlich hat sie genügend amerikanische Filme 
gesehen, um mit dieser Vorgehensweise, dieser 
Art der Liebeserklärung vertraut zu sein. Zur Si-
cherheit erkundigt er sich jedoch beiläufig bei ihr, 
wie denn in der traditionellen chinesischen Kultur 
Gefühle zum Ausdruck gebracht werden. Er er-
fährt unter anderem, dass Gefühle zunächst vor 
allem indirekt zum Ausdruck gebracht werden, 
durch Geschenke, Einladungen zum Essen, das 
Essen, das eine Frau einem Mann gibt. Wenn er 
den Mut dazu hat, kann er nun versuchen, seine 
Liebeserklärung im chinesischen Stil vorzubrin-
gen. Wenn die Sache einigermaßen gut geht, kann 
er sich bei seiner Partnerin erkundigen, wie das 
denn nun bei ihr ankam, wie sie das, was er mit-
geteilt und wie er es mitgeteilt hat, auf dem Hin-
tergrund ihrer Kultur verstanden hat. Außerdem 
kann er sich darauf verlassen, dass sie in Hong-
kong selbstverständlich mit westlicher Kultur ver-
traut ist. Aber eine chinesische Liebeserklärung, 
wenn sie von einem Amerikaner kommt, ist für 
eine Chinesin eben doch etwas Besonderes.  
 
In der der gelingenden interkulturellen Kommu-
nikation machen die Gesprächspartner die Kul-
turunterschiede ausdrücklich zum Thema der 
Kommunikation und können sich zugleich als 
Experten für die jeweils eigene Kultur wechsel-
seitig beraten. Dabei handelt es sich nicht um eine 
Art von Metakommunikation über die Art, wie 
beide miteinander kommunizieren. Das würde die 
Kommunikation unterbrechen und zu nichts füh-
ren. Vielmehr wird schlicht der kulturelle Unter-
schied oder die kulturelle Bedeutung des Gesag-
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ten als Thema in die Kommunikation eingeführt. 
Im Akt der Kommunikation wird in einer zusätz-
lichen Feedbackschleife die möglicherweise ver-
schiedene Bedeutung von Aussagen im kulturel-
len Kontext angesprochen.12 Dies ist 
insbesondere bei wahrnehmbaren Kommunikati-
onsstörungen notwendig.  
 

2.4 Konvivenz 
 
Das Ziel interkultureller Kommunikation und 
Verständigung ist „gelingendes Zusammenleben, 
bei dem jeder er selbst bleiben kann, niemand 
vereinnahmt wird und dennoch ein Austausch 
stattfindet, der die Würde des anderen respektiert 
und stärkt“.13 Der Heidelberger Theologieprofes-
sor Theo Sundermeier hat dies mit dem Begriff 
der „Konvivenz“ bezeichnet. Interkulturelle 
Kommunikation zielt auf das Zusammenleben, 
sie wird nur möglich, wenn füreinander Fremde 
zusammenleben und sich begegnen und sie wird 
realisiert durch jeden Akt der Kommunikation. 
Die Konvivenz findet im Strafvollzug allerdings 
unter besonderen Bedingungen der Gewährleis-
tung von Sicherheit, der Freiheitsbeschränkung, 
der Kontrolle durch die Regeln des Strafvollzugs 
statt. In diesem besonderen Milieu kommen im 
Zusammenleben der Gefangenen auch die durch 
ihr Milieu, ihre Herkunft, Bildung und Religion 
geprägten Einstellungen und Vorurteile gegen-
über Menschen aus anderen Kulturen, Religionen 
und mit anderer Hautfarbe zum Tragen. Die Aus-
einandersetzung mit rassistischen Vorurteilen, 
diskriminierendem Verhalten gegenüber ethni-
schen Minderheiten, mit den Abwehrstrategien 
der Angehörigen der Minderheit gegen die Dis-
kriminierung, aber auch mit ethnischen und reli-
giösen Konflikten verschiedener ethnischer und 
religiöser Gruppen gehört nicht selten zum Alltag 
des Strafvollzugs. Damit werden alle Mitarbeite-
rInnen im Vollzug, insbesondere aber die Ge-
fängnisseelsorge, vor die Aufgabe gestellt, im 
Gefängnis ein Milieu des Respekts und der Aner-
kennung von Fremden zu schaffen.     
 
 
 
 

                                           
12 Vgl. dazu H. Losche, Interkulturelle Kommunikation, 2. 
Aufl., Augsburg: ZIEL, 2002 
13 Th. Sundermeier, Den Fremden verstehen – eine prakti-
sche Hermeneutik, Göttingen 1996, 154 

3. Theologie der Religionen – zur theolo-
gischen Begründung der interkulturel-
len und interreligiösen Seelsorge 

 
Wie lässt sich nun die interkulturelle und interre-
ligiöse Seelsorge theologisch begründen? Was 
sind ihre Möglichkeiten und Grenzen? Seelsorge 
zeichnet sich dadurch aus, dass sich diejenigen, 
die sie anbieten, im Rahmen eines religiösen Be-
deutungssystems bewegen, das sie für sich über-
nommen haben und das sie in der Regel als be-
stimmend für ihre Haltung und ihr Verhalten 
ansehen. Die Frage nach der theologischen Be-
gründung der interkulturellen und interreligiösen 
Seelsorge führt darum hin zur Frage nach der 
Möglichkeit einer Theologie der Religionen, die 
in der Lage ist, darüber Auskunft zu geben, ob 
und wie im Dialog verschiedener Menschen die 
religiöse Wahrheit, an die sie glauben, zur Gel-
tung kommen kann und wie sie sich zu dem Gel-
tungsanspruch der religiösen Wahrheit des Ande-
ren verhält.  
Definieren wir Religion im Anschluss an Schlei-
ermacher und Tillich als Verhältnis der 
schlechthinnigen Abhängigkeit von einem ande-
ren, das uns unbedingt angeht. Das was uns un-
bedingt angeht, wird symbolisiert durch kulturelle 
Bedeutungsträger, Räume, Gebäude, heilige Tex-
te, Worte der Lehre, sakramentale Riten und Ge-
genstände, die den Bezug zu dem ganz Anderen, 
dem Heiligen vermitteln. Es erscheint nun auf 
den ersten Blick konsequent, den konstruktvisti-
schen Ansatz im Feld der Theologie weiter zu 
führen. Dann könnten wir sagen, dass die Religi-
onen Symbolsysteme sind, die Menschen im ge-
schichtlichen Prozess unzähliger Begegnungen 
und Dialoge konstruiert haben und kommunikativ 
weiter entwickeln. Sie sind Produkte eines allge-
meinen religiösen Synkretismus, der so alt ist wie 
die menschliche Kultur, und sie befinden sich in 
einem ständigen offenen Prozess der Weiterent-
wicklung durch die Vermischung von religiösen 
Bedeutungen in neuen Sinnkonstrukten. In die-
sem offenen Prozess gilt es, einen eigenen religi-
ösen Standpunkt zu entwickeln, der ungesichert 
ist, weil er nicht durch die Gewissheit absolut 
wahr zu sein, getragen wird. Vor dem offenen 
Horizont der Zukunft entfaltet sich eine religiöse 
Pluralität, in der die transzendente Wahrheit des 
Göttlichen sich nur vielstimmig offenbart. Das 
führt zu einer pluralistischen „Theologie der Re-
ligionen“, in welcher der absolute Geltungsan-
spruch der eigenen religiösen Position relativiert 
wird. Angesichts des Absolutheitsanspruchs ein-
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zelner Religionen lässt sich das nur durchhalten, 
wenn man pragmatisch die religiöse Toleranz als 
absolute staatliche Norm definiert, sich also auf 
ein außerhalb der Religion begründetes absolutes 
Kriterium einigt oder im Dialog gemeinsam ver-
bindliche Maßstäbe für den Umgang mit der Ver-
schiedenheit findet. Auch die Theorie des religiö-
sen Pluralismus braucht also einen absoluten 
Bezugspunkt. Sie impliziert darüber hinaus eine 
Relativierung der Bedeutung der verschiedenen 
Religionen, der mit dem Geltungsanspruch zu-
mindest der monotheistischen Weltreligionen 
nicht vereinbar ist. Man müsste schon wie Les-
sing in seiner berühmten Ringparabel davon aus-
gehen, dass der wirkliche Ring verloren gegangen 
ist, und dass nun jeder, der eine Kopie des Rings 
besitzt durch sein Verhalten unter Beweis stellen 
muss, dass er im Besitz des wahren Ringes ist, 
um diesen Pluralismus vertreten zu können. Dann 
aber wäre man von der Wahrheit und Geltung 
dessen, was man glaubt, nicht mehr unbedingt 
überzeugt. Der religiöse Pluralismus zeigt uns al-
so die Vielfalt der religiösen Sinnkonstrukte von 
Menschen als einen Teil des Humanum, er zeigt 
die Religiosität als Aspekt des Menschseins. Re-
ligionen sind demgegenüber Sinnsysteme, welche 
die menschliche Religiosität unterschiedlich 
symbolisieren. Auch wenn das Christentum ein 
Produkt des Synkretismus aus Judentum, Helle-
nismus und vielen weiteren Einflüssen ist, so ist 
es doch ein in sich relativ abgeschlossenes Sinn-
system, in das man nur durch einen Sprung hi-
neinkommt. Dann betrachtet man das Christen-
tum von innen her auf der Grundlage der 
Erfahrung des Glaubens. Wer sich in dem christ-
lichen Sinnsystem bewegt, ist unausweichlich 
konfrontiert mit dem absoluten Geltungsanspruch 
der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, die so 
z. B. vom Islam nie geteilt werden könnte. Durch 
Jesus Christus, so das Christuszeugnis des neuen 
Testaments, ruft Gottes Liebe alle Menschen zur 
Umkehr. Dies weist hin auf die Trinitätstheolo-
gie: Gott, der Vater, offenbart seine Liebe in dem 
Sohn Jesus Christus und erschließt diese Wahr-
heit durch den heiligen Geist, der den Glauben 
weckt. Es ist jedoch theologisch falsch, daraus ei-
ne exklusive Theologie der Religionen abzulei-
ten, die das Christentum zum Maßstab der wah-
ren Religion macht, an dem die anderen 
Religionen beurteilt und letztlich abgewertet wer-
den. Theologisch angemessener ist es, davon aus-
zugehen, dass Gottes Liebe, die sich in Christus 
offenbart hat, universal ist und darum das Wirken 
des Heiligen Geistes nicht an den Grenzen des 

Christentums halt macht. Gottes Liebe kann sich 
auch anderen Menschen erschließen. Wie sie dies 
tut, bleibt verborgen und entzieht sich der Wahr-
nehmung der Christen, da Gottes Offenbarung für 
sie eben nur in dem verkündigten Christus er-
kennbar ist. Gott ist auch der verborgene Gott und 
seine Offenbarung außerhalb der christlichen 
Verkündigung entzieht sich der christlichen Er-
kenntnis. Wenn ein Christ z. B. im Buddhismus 
die Offenbarung der Liebe Gottes erkennt und 
behauptet, dann wechselt er die Religion. Mit 
dem systematischen Theologen Ulrich Körtner 
können wir diese Position als metakritischen In-
klusivismus bezeichnen: die dankbare Anerken-
nung des Wirkens Gottes außerhalb des christli-
chen Glaubens und die Einsicht darin, dass das 
Wo und Wie vom christlichen Standpunkt aus 
nicht wahrnehmbar ist. Daraus ergibt sich auch 
ein starkes, vom Zentrum des christlichen Glau-
bens her bestimmtes Gebot der Toleranz gegen-
über anderen Kulturen und Religionen. Weil 
Christen davon ausgehen müssen, dass dort Got-
tes Geist wirkt, auch wenn sie es nicht erkennen, 
haben sie die Pflicht, andere Kulturen und Religi-
onen anzuerkennen und ihre Geltungsansprüche 
zu respektieren. Zugleich sind sie verpflichtet, 
den interreligiösen Dialog kritisch zu führen, so 
dass die Differenzen z. B. in der Frage der Men-
schenrechte, in Umgang mit Frauen, im Ver-
ständnis von körperlicher Reinheit und Unreinheit 
etc. deutlich werden und die Gesprächspartner 
sich kritisch zu ihnen verhalten können.                
 

4. Interkulturelle und interreligiöse Seel-
sorge im Rahmen des Strafvollzugs 

 
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für 
die interkulturelle und interreligiöse Seelsorge im 
Rahmen des Strafvollzugs? 
Zunächst haben wir davon auszugehen, dass reli-
giös oder weltanschaulich geprägte Seelsorge o-
der helfende Beratung in allen Kulturen und Reli-
gionen verbreitet ist. Sie will Hilfe zur 
Lebensgestaltung sein. Christliche Seelsorge ist 
in diesem Sinne christliche Hilfe zur Lebensges-
taltung. Sie gründet in der Liebe Gottes, der die 
Welt durch das Leben, Sterben und die Auferwe-
ckung Jesu Christi mit sich versöhnt hat. Gefäng-
nisseelsorge kommt her von Gottes Versöh-
nungshandeln und sie zielt auf Versöhnung. Die 
katholischen deutschen Bischöfe haben dies in ih-
rem im März 2006 veröffentlichten Hirtenwort 
„Denkt an die Gefangenen als wäret ihr mitge-
fangen (Hebr. 13,2) in den Mittelpunkt gestellt: 
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Die gestörte Beziehung des Täters zu den Men-
schen, zu der Person oder den Personen, denen er 
Leid zugefügt hat, und zu Gott soll wieder herge-
stellt werden.14 Gefängnisseelsorge sieht den 
Menschen als geliebtes Geschöpf und Bild Got-
tes. Sie verweigert sich einem biologistischen 
Menschenbild, das allein die funktionelle Umer-
ziehung des Menschen durch Lohn und Strafe 
will, und sie betont das Ziel der umfassenden Re-
sozialisierung des Menschen, der von Gott zur 
Freiheit und zu einem Leben in Würde berufen 
ist. Darum setzt sie sich ein für die Rechte der 
Gefangenen. Sie ist ein Dienst an allen Menschen 
im Gefängnis, an den Gefangenen und ihren Fa-
milien zuerst, und an den Bediensteten. Sie reprä-
sentiert die Kirche im Gefängnis und ist ein 
Dienst, der von der gesamten Kirche getragen 
wird. Darum arbeiten hier hauptamtliche, neben-
amtliche und ehrenamtliche SeelsorgerInnen zu-
sammen, werden Kontakte und die Vernetzung 
mit Gemeinden und kirchlichen Gruppen ge-
pflegt. Seelsorge ist zu verstehen im Sinne der 
umfassenden „cura animarum generalis“ als Ges-
taltung einer hilfreichen Gemeinschaft. Sie ge-
schieht durch die Begleitung von einzelnen und 
Familien, durch die Feier von Gottesdiensten, die 
Verkündigung des Wortes Gottes und die Spen-
dung der Sakramente, durch das Angebot von re-
ligiösen Gruppen, die Organisation von Freizeit-
aktivitäten, diakonische Unterstützung z. B. im 
Rahmen der Entlassung. Dadurch ist Gefängnis-
seelsorge ein Dienst der Kirche an der ganzen 
Gesellschaft. 
Auf dieser Grundlage kann christliche Gefängnis-
seelsorge keine strikt konfessionalistische Positi-
on vertreten, die den Dienst von SeelsorgerInnen 
strikt auf die Mitglieder der eigenen Konfession 
oder Religionsrichtung beschränkt und die Über-
schreitung der Konfessionsgrenze als Übergriff 
versteht. Christliche Seelsorge ist zu allen Men-
schen im Gefängnis gesandt. Aber welche Aufga-
be hat sie an den Nichtchristen und wie geht sie 
mit ihren anderen Bekenntnissen und religiösen 
Praktiken um? Im Leitbild der katholischen Ge-
fängnisseelsorge in den Diözesen Freiburg und 
Rottenburg-Stuttgart wird dies so formuliert: 
„Wir begegnen Menschen aller Religionen und 
Kulturen in der Weise, dass Fragen nach Sinn, 
Umgang mit Schuld und Vergebung, Glauben 
und persönlicher Zukunft ihren Platz haben. Wir 
unterstützen Menschen darin, ihre Persönlichkeit 
                                           
14 Die deutschen Bischöfe, „Denkt an die Gefangenen als 
wäret ihr mitgefangen (Hebr. 13,2). Der Auftrag der Kirche 
im Gefängnis, Nr. 84, Bonn März 2006, 37 

und ihre sozialen Beziehungen zu entwickeln. 
Wir kennen aber auch Situationen, in denen es 
nur möglich ist, Verzweiflung und Ausweglosig-
keit auszuhalten und vor Gott zu tragen.“ Die Be-
gleitung richtet sich aus an den allgemein 
menschlichen Fragen und Problemen, die Gefan-
gene beschäftigen: Sinn, Schuld und Vergebung, 
Glauben und Zukunft. Sie geht auf das allgemein 
Menschliche, das alle verbindet, ein, arbeitet mit 
an der persönlichen Entwicklung, fördert positive 
sozialen Beziehungen und hält in der Verzweif-
lung aus beim anderen.  
Präzisiert werden müsste nun, wie denn die Sinn-
suche, die Schuldproblematik, die Frage nach 
dem Glauben im Seelsorgegespräch behandelt 
werden. Hier verbietet sich nun aus zweierlei 
Gründen ein schlichter missionarischer Ansatz, 
der darauf aus ist, Menschen durch den allein se-
lig machenden Glauben in den Schoß der Kirche 
zu führen. Der erste, theologische Grund ist der 
Respekt vor der Glaubens- und Gewissensfreiheit 
des Menschen als Ausdruck des Humanum. Der 
Respekt vor der Würde des Menschen als gelieb-
tes Geschöpf Gottes schließt die Anerkennung 
seiner Religion und Weltanschauung als Aus-
druck seiner Freiheit als Person ein. Der zweite 
Grund ist die besondere Verantwortung von Seel-
sorgerInnen, die als staatliche Bedienstete im 
Auftrag eines weltanschaulich neutralen Staates 
das religiöse Bekenntnis zu respektieren haben.  
Was bedeutet dies für die seelsorgliche Begeg-
nung: Sie kommt nur zustande, wenn der Ge-
sprächspartner ihr zustimmt. Menschen anderer 
Konfessionen und Religionen müssen darüber in-
formiert werden, dass der Seelsorger oder die 
Seelsorgerin ihnen auf der Grundlage der eigenen 
christlichen Position begegnet und diese auch 
zum Ausdruck bringt, jedoch ihre Sichtweise res-
pektiert und verstehen will.  
Wie kann Seelsorge dann dem anderen im Rah-
men seiner religiösen Sichtweise helfen, wenn  
der Seelsorger sie nicht teilt? Ein meines Erach-
tens problematischer Weg ist es, im Sinne von 
Hans Küngs Projekt Weltethos davon auszuge-
hen, dass alle Religionen gemeinsame menschli-
che Grundwerte vertreten, an die man anknüpfen 
und auf denen man aufbauen kann. Dazu sind sie 
zu unterschiedlich. Auch ist es schwierig, in der 
konkreten Seelsorgesituation einen Wertekonsens 
zu erreichen, das kann an dem Anliegen des Part-
ners vorbei gehen. Möglich und sinnvoll ist hin-
gegen, dem anderen zu helfen, im Rahmen seiner 
persönlichen Überzeugungen und seines kulturel-
len und religiösen Wissens, eine eigene Sichtwei-
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se des in Frage stehenden Themas oder Problems 
zu finden und zu religiös angemessenen Lösun-
gen zu kommen. Konkret bedeutet dies, dass der 
Seelsorger sich bei dem Gesprächspartner erkun-
digt: „Wie sieht man diese Frage in ihrer Religi-
on?“; oder: „Was würde ein Geistlicher aus ihrer 
Religion dazu sagen oder ihnen raten?“; oder: 
„Gab es jemanden in ihrer Familie, der besonders 
religiös war? Wie würde er die Sache beurtei-
len?“ Es geht dann darum, den anderen zu einer 
eigenen Meinungsbildung auf der Grundlage der 
von ihm geteilten kulturellen und religiösen Ü-
berlieferungen, Werte, Normen und Überzeugun-
gen anzuregen, auch wenn sie mit den eigenen 
Überzeugungen des Seelsorgers oder der Seelsor-
gerin nicht übereinstimmen. Es ist sinnvoll, die-
sen Dissens zum Ausdruck zu bringen und mit 
der eigenen Meinung nicht hinter dem Berg zu 
halten, auch wenn sie den anderen möglicherwei-
se stört. Doch der andere entscheidet für sich. Die 
Grenze dieser Vorgehensweise ist erreicht, wenn 
beide Gesprächspartner durch mangelnde Kennt-
nis der eigenen Tradition nicht weiter kommen 
oder wenn die ratsuchende Person sich nicht mit 
ihrer kulturellen oder religiösen Überlieferung i-
dentifizieren will. Dann sollte  die persönliche 
Meinungsbildung auf der Grundlage der für die 
ratsuchende Person verbindlichen Überzeugungen 
gesucht werden oder mit Zustimmung des Ge-
sprächspartners ein Geistlicher der jeweiligen Re-
ligion herangezogen werden, der die Begleitung 
übernimmt. 
Wie verhält es sich nun mit dem Vollzug religiö-
ser Riten. Zu unterscheiden ist hier das interreli-
giöse Gebet, die Teilnahme von Angehörigen an-
derer Religionen an kirchlichen liturgischen 
Handlungen und der Vollzug  nicht-christlicher 
religiöser Riten durch den christlichen Seelsorger 
oder die Seelsorgerin. Im interreligiösen Gebet 
wendet sich jeder Betende an das göttliche We-
sen, dem sein eigenes Bekenntnis gilt, und res-
pektiert, dass die Person, mit der man zusammen 
betet, eine andere Vorstellung von Gott haben 
kann und sich an einen anderen Gott wendet als 
man selber, auch wenn man selbst von der Einheit 
Gottes überzeugt ist. Zentral für Christen ist, dass 
sie das Gebetsanliegen vor den einzigen, dreieini-
gen Gott, der die Liebe ist und verheißen hat, das 
Gebet zu erhören, bringen. Einigkeit muss unter 
den Betenden über die gemeinsamen Gebetsan-
liegen bestehen und es muss ausgeschlossen wer-
den, dass im Gebet Anliegen vorgebracht werden, 
die einer der Betenden ethisch nicht mit vertreten 

kann (z. B. Gebet um Rache, egoistische Ziele 
etc.). 
Christliche Gottesdienste sind grundsätzlich öf-
fentlich. Die Teilnahme an Gottesdiensten sollte 
Nichtchristen vom Seelsorger oder der Seelsorge-
rin gestattet werden, wenn keine Sicherheitsbe-
denken bestehen. Es ist wichtig, dass sie an der 
Gemeinschaft teilhaben. In Verkündigung und 
Gebet sollte auch auf sie eingegangen werden. Es 
ist sinnvoll, sie z. B. durch ehrenamtliche Helfe-
rInnen zu begleiten und Fragen zum Gottesdienst 
oder dem christlichen Glauben zu beantworten. 
Die Teilnahme an Sakramenten wie dem heiligen 
Abendmahl wird jedoch kirchenrechtlich gere-
gelt. Sie beschränkt sich auf Christen aus Kir-
chen, mit denen Kirchengemeinschaft besteht o-
der die eingeladen sind zur 
Abendmahlsgemeinschaft.  
Ein Seelsorger kann auch auf die ausdrückliche 
Bitte eines Gefangenen hin, kein Ritual aus einem 
anderen Religionssystem vollziehen. Er würde 
dadurch das Religionssystem wechseln und einen 
Akt vollziehen, zu dem er im Rahmen dieses Re-
ligionssystems möglicherweise nicht autorisiert 
wäre. Hier gibt es eine sehr klare Grenze für die 
interreligiöse Seelsorge. Seelsorgerinnen und 
Seelsorger können jedoch als nicht mitwirkende 
Gäste bei nicht christlichen religiösen Zeremo-
nien anwesend sein. Eine besondere Möglichkeit 
sind interreligiöse Feiern oder Gebete, die von 
VertreterInnen verschiedener Religionsgemein-
schaften gemeinsam vorbereitet werden. Sie kön-
nen allerdings die christlichen Gottesdienste nicht 
ersetzen.  
     

5. Management von Religion im Gefängnis 
– eine Aufgabe der hauptamtlichen Ge-
fängnisseelsorger und –seelsorgerinnen? 

 
Der Anteil von Angehörigen nicht christlicher 
Religionen unter den Gefangenen stellt die staat-
liche Vollzugsbehörde vor die Frage, wie der ge-
setzlich gewährte Zugang zu Seelsorgern oder 
Geistlichen gewährleistet werden kann.  
Eine Möglichkeit ist das englische Modell der 
„Interfaith Chaplaincy“.15 Sie repräsentiert die 
multireligiöse Zusammensetzung der Gefange-
nenpopulation in England. In einem Chaplaincy 
Council sind der Buddhismus, das Christentum, 
der Hinduismus, der Islam, das Judentum, die 
Mormonen und die Sikhs. Die Leitung der Ge-
fängnisseelsorge in England und die Führung der 
                                           
15 Die folgende Darstellung bezieht sich auf : The Chaplain-
cy Handbook. An Operational Guide 2003. 
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Geschäfte des Chaplaincy Council, der sich 
sechsmal im Jahr trifft, um politische und organi-
satorische Fragen zum religiösen Leben im Ge-
fängnis zu regeln, hat das Headquarters Team. Es 
setzt sich zusammen aus dem Chaplain General, 
dem Principal RC Chaplain, dem Superintendent 
Methodist Chaplain, einem Muslim Adviser, ver-
antwortlich für die Ausbildung und Fachaufsicht 
über die muslimischen Seelsorger, unterstützt 
vom nationalen Rat für die Wohlfahrt muslimi-
scher Gefangener, dann einem Assistenten des 
Chaplain General und einem Verantwortlichen 
für die Aus- und Weiterbildung der Gefängnis-
seelsorger. Es gibt Bereichs-Seelsorger, die regi-
onale Seelsorgeteams unterstützen und gegenüber 
dem Chaplain General und einem Area-Manager 
verantwortlich sind. In den Regionen ist eine Pri-
soner Administration Group im Rahmen des Ma-
nagements zuständig für interreligiöse Fragen. 
Sie hält die Verbindung mit den Religious Con-
sultative Services, unabhängigen Organisationen 
für die buddhistische, hinduistische, islamische, 
jüdische, mormonische und die Sikh-Religion. 
Die Religious Consultative Services arbeiten mit 
der Strafvollzugsbehörde als Berater zusammen 
und ihre Mitglieder treten besonders für ihre ei-
gene Religion ein. Auf lokaler Ebene sind interre-
ligiöse Seelsorgeteams etabliert, die eine eigene 
Abteilung im Gefängnis bilden. Die Seelsorge-
rInnen werden vom Strafvollzugsdienst (HM (Her 
Majesties) Prison Service) angestellt und arbeiten 
als Vollzeit- oder Teilzeitkräfte bzw. übernehmen 
einzelne Beratungen. Das Seelsorgeteam ist für 
das ganze Gefängnis, die Mitarbeiterschaft und 
die Gefangenen zuständig und hat als Aufgabe 
die Sorge für das Ethos und das spirituelle Leben 
der Institution. Der Vorgesetzte ist der Gefäng-
nisdirektor (Govenor). Ein Co-ordinating 
Chaplain ist ihm gegenüber für das Team in Fra-
gen der Administration, des Managements und 
der operativen Funktionen verantwortlich. Von 
allen wird die offene Zusammenarbeit im Team 
erwartet. Es finden regelmäßige Teamtreffen 
statt, an denen alle hauptamtlichen Chaplains 
teilnehmen. Das Gefängnis stellt einen Haus-
haltsplan auf, aus dem hervorgeht, was es von der 
Gefängnisseelsorge erwartet. Auf der Grundlage 
der Ziele dieses Plans soll das Team eine gemein-
same Vision entwickeln und einen eigenen Haus-
halt für die Gefängnisseelsorge erstellen. Jeder 
Seelsorger und jede Seelsorgerin ist verantwort-
lich für die registrierten Mitglieder seiner Kon-
fession oder Religion, ist aber verpflichtet, mit 
den anderen vertrauensvoll in dem allgemeinen 

Seelsorgesorgedienst für alle Menschen im Ge-
fängnis zusammenzuarbeiten. Zum allgemeinen 
Seelsorgedienst gehören Erstbesuche, tägliche 
Besuche im Isoliertrakt und auf dem Krankenre-
vier. Besondere Verantwortungsgebiete wie die 
Gewaltprävention oder die Suizidprävention wer-
den je nach Interesse und Eignung geteilt. Dem 
Seelsorgeteam werden hausinterne und externe 
Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildungen in 
Seelsorge angeboten. Ein Code of Conduct setzt 
Standards für das Verhalten. Er legt zentrale 
Wertvorstellungen (Core Values) und Leitprinzi-
pien fest. Zu den zentralen  Werten gehört die 
Bindung an die eigene konfessionelle oder religi-
öse Gemeinde, der Kontakt und die Kommunika-
tion mit ihr und ihrer Leitung, das professionelle 
Training, die Weiterbildung und Sorge für die 
persönliche Entwicklung, die Achtung der Würde 
und des Wertes von anderen Menschen, die 
Wahrnehmung des Seelsorgeauftrags für alle im 
Gefängnis und die Kooperation mit den Vertrete-
rInnen der verschiedenen religiösen Gruppierun-
gen. SeelsorgerInnen dürfen Menschen nicht we-
gen ihrer Hautfarbe, Rasse Kultur, wegen des 
Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder Re-
ligion diskriminieren oder Vorurteile gegen sie 
hegen. Sie dürfen keine Proselyten machen.   
Im Gefängnis soll es neben der Kapelle angemes-
sene Räume für religiöse Feiern und die Verrich-
tung religiöser Pflichten (Gebet, Waschungen) 
geben. Ist ein solcher Raum nicht vorhanden, so 
ist die Kapelle als Raum für die verschiedenen 
Religionen zu nutzen und entsprechend auszuges-
talten. Zu den religiösen Rechten gehören neben 
dem Besitz zugelassener religiöser Literatur das 
Tragen religiös vorgeschriebener Kleidung und 
die Einhaltung von Speisevorschriften.      
Die britische Interfaith-Chaplaincy ist eine staat-
liche Einrichtung in Kooperation mit den Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, die auf die wegen 
des englischen Commonwealth-Erbes seit langem 
stärker multikulturell und multireligiös geprägte 
Situation in britischen Gefängnissen zugeschnit-
ten ist. Die beachtliche Anzahl von Menschen aus 
verschiedenen Religionen, insbesondere der Mus-
lime, in den deutschen Gefängnissen, die das 
Grundrecht auf freie Religionsausübung nach Art. 
4 GG haben, macht es erforderlich, Vorsorge da-
für zu treffen, dass sie dieses Recht ausüben kön-
nen. Dies fällt in die Zuständigkeit des Staates. 
Das Strafvollzugsgesetz bietet m. E. die Grundla-
ge dafür, dass im Einvernehmen mit den Religi-
onsgemeinschaften die Gefängnisseelsorge als in-
terreligiöser Dienst nach englischem Vorbild 
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organisiert werden könnte. Eine wichtige Voraus-
setzung dafür ist, dass religiöse Organisationen 
vorhanden sind, die dazu autorisiert sind, eine Re-
ligion oder religiöse Konfession öffentlich zu ver-
treten so wie die katholische oder evangelische 
Kirche. Insbesondere bei den Muslimen ist das 
eine Schwierigkeit, weil eine solche Organisation 
fehlt. Daran arbeiten die Muslime derzeit jedoch 
im Blick auf den islamischen Religionsunterricht 
in der Schule. Es ist Sache des Staates, zu überle-
gen, ob der Schritt zu einer solchen Organisati-
onsform gemacht werden soll. Da hauptamtliche 
Gefängnisseelsorgerinnen und –seelsorger Be-
dienstete des Staates sind, besteht die Möglich-
keit, auch VertreterInnen anderer Religionen 
hauptamtlich oder nebenamtlich einzusetzen und 
interreligiöse Teams zu bilden. Wird dies nicht 
gewünscht, so ist der Staat verpflichtet, den Zu-
gang zu Geistlichen der eigenen Religion für die 
Gefangenen auf andere Weise zu organisieren. 
Eine sinnvolle Möglichkeit ist, das Management 
dieser Aufgabe der bestehenden Gefängnisseel-
sorge zu übertragen. Theologisch betrachtet han-
delt sich dabei um praktische Diakonie, die nicht 
nach dem Gebetbuch fragt, sondern auf das Be-
dürfnis des Menschen in Not schaut. Der Staat 
kann als Arbeitgeber erwarten, dass die hauptamt-
lichen SeelsorgerInnen sich nicht auf den Dienst 
an den Menschen ihrer Konfession beschränken, 
sondern der Wahrung der Würde aller Menschen 
im Gefängnis verpflichtet sind und von ihrer Qua-
lifikation her insbesondere für die Gewährleis-
tung des Grundrechtes auf Religion sorgen. Prak-
tisch würde dies bedeuten, dass die 
Gefängnisseelsorge Netzwerke von Geistlichen 
unterschiedlicher Religionen bildet, diese aus-
wählt, den Kontakt pflegt und für eine entspre-
chende Einführung, Aus- und Weiterbildung 
sorgt, damit sie Gefangene sinnvoll begleiten 
können. Das Land müsste dafür die notwendigen 
finanziellen und personellen Ressourcen zur Ver-
fügung stellen. Dies kann jedoch nicht ohne die 
Zustimmung der Kirchen geschehen. Sie können 
sich hier in ihren eigenen Interessen berührt sehen 
und versucht sein, den Status quo aufrechtzuer-
halten. Sollte dies der Fall sein und die Kirchen 
einer Zuständigkeit der Gefängnisseelsorge für 
das Management religiöser Angelegenheiten im 
Gefängnis nicht zustimmen, so müssen sich die 
für den Strafvollzug in Politik und Verwaltung 
Verantwortlichen fragen, wie sie das Manage-
ment der Religionsausübung anders regeln. Als 
eine sinnvolle und rechtlich durchsetzbare Mög-
lichkeit erscheint dann das britische System der 

Inter-faith-Chplaincy. Wir werden uns der Dis-
kussion darüber nicht entziehen und müssen hier 
möglichst im konstruktiven Zusammenwirken 
von Kirchen, wichtigen Religionsgemeinschaften, 
Politik und Verwaltung eine sinnvolle und quali-
tativ hochwertige organisatorische Lösung zu fin-
den. 
          

 
5. Fazit 
 
Die multikulturelle und multireligiöse Situation 
im deutschen Strafvollzug fordert von den Seel-
sorgerinnen und Seelsorgern interkulturelle 
Kompetenz. Damit ist die Fähigkeit einer Person 
gemeint, „in einer kulturellen Überschneidungssi-
tuation unabhängig, kultursensibel und wirkungs-
voll zu handeln“16. Das setzt voraus, dass sich die 
Person in der Lage ist, mit Personen aus einer 
fremden Kultur konstruktive Beziehungen aufzu-
bauen, dass sie sich mit den eigenen Kulturstan-
dards auseinandergesetzt hat und davon verschie-
dene fremde kulturelle Muster wahrnehmen kann, 
dass sie diese kulturellen Muster im Gespräch mit 
dem anderen in größere Sinnzusammenhänge 
einordnen kann, also sich erkundigt, um zu ver-
stehen, und dass sie sie respektieren und anerken-
nen kann. Die Menschen im Gefängnis haben ein 
Recht auf Religion und ein Recht auf die Hilfe 
der Seelsorge. Kulturell sensible christliche Seel-
sorgerinnen und Seelsorger können durch interre-
ligiöse Seelsorge nicht christlichen Gefangenen 
menschlich zur Seite stehen und sie bei der Suche 
nach Problemlösungen im Rahmen ihrer Religion 
unterstützen. Um die freie Religionsausübung als 
Menschenrecht zu garantieren, können sie die 
Bildung eines Netzwerks von religiösen Seelsor-
gern und das Management religiöser Angelegen-
heiten als Diakonie an den Gefangenen wahr-
nehmen oder im Auftrag des Staates neue Formen 
interreligiöser Zusammenarbeit in der Gefängnis-
seelsorge suchen. 
 
 
 
 
 
 

                                           
16 Stefan Gaitanides, Interkulturelle Kompetenz als Anfor-
derungsprofil in der sozialen Arbeit, in: Nestmann, Engel, 
Sickendick (Hg.), Handbuch der Beratung, 2002 
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NACHRICHTEN/ 
INFOS/TERMINE  

 
Zum Tode von Pfarrer  

Peter Sülzen – ein Nachruf  
von Pfarrer Reiner Spiegel 

 
Am 08.10.2006 ist Pfarrer Peter Sülzen in Düs-
seldorf gestorben. 83 Jahre alt ist er geworden 
und war doch trotz mancher Erkrankungen und 
Operationen bis zum Sommer des Jahres voller 
Energie. Neben den vielen verschiedenen Aufga-
ben, die Peter Sülzen im Laufe seines langen Le-
bens übernommen hat, war er 33 Jahre lang in der 
Gefängnisseelsorge tätig. Mit Beginn seines Be-
rufslebens als Priester und Kaplan in Düsseldorf 
1953 half er in der Gefängnisseelsorge aus, über-
nahm bald die gesamte Seelsorge im Jugendge-
fängnis. In der Bundeskonferenz der Gefängnis-
seelsorge war er einer der maßgeblichen 
Initiatoren der heutigen AG Jugendstrafvollzug. 
In Düsseldorf sammelte er einen großen Kreis 
Ehrenamtlicher, die seine Arbeit im Jugendge-
fängnis unterstützten. An Weihnachten 1986 be-
endete er seine Tätigkeit im Gefängnis.  
Mit Peter Sülzen verbindet mich auch persönlich 
sehr vieles. Als ich 1983 vor der Entscheidung 
stand, in die Gefängnisseelsorge zu gehen, 
schickte mich der damalige Weihbischof Hubert 
Luthe mit den Worten: „Reden Sie mit Pfarrer 
Sülzen, der kennt sich aus“ zu ihm. Aus diesem 
ersten Gespräch, das mich für die Gefängnisseel-
sorge begeisterte, entwickelte sich eine langjähri-
ge Freundschaft bis zu seinem Tode. Immer wie-
der trafen wir uns, um über die Praxis der 
Gefängnisseelsorge nachzudenken. Da Peter Sül-
zen auch im hohen Alter theologisch auf der Hö-
he der Zeit war, gab es viele spannende Gesprä-
che. Und spirituell war er ohnehin ein guter 
Begleiter. Ich verdanke ihm manche Anregung. 
Die Art, in der Peter Sülzen auf die Menschen 
zuging, war von großer Menschenfreundlichkeit 
gekennzeichnet. So stellte er sich wohl vor, dass 
Gott den Menschen begegnen würde. Er hatte ein 
weites Herz und Verständnis für die unterschied-
lichsten Erfahrungen und Verhaltensweisen. Da-
bei war er nie bierernst, sondern von einem Hu-
mor geprägt, der seinen Ursprung in einem tiefen 
Gehaltensein von Gott hatte. Bei ihm gab es im-

mer etwas zu lachen, herzlich und ansteckend und 
deshalb befreiend. 
Viele Menschen verdanken ihm sehr viel. Ich rei-
he mich in die Dankbaren ein und danke Gott für 
das Geschenk dieses Menschen. 
 
 

Bericht über die Suizide in den 
Justizvollzugsanstalten Deutsch-
lands in den Jahren 2000 - 2005 

 
Die neuesten Untersuchungen zu den Suiziden in 
den deutschen Justizvollzugsanstalten sind im 
September erschienen. Erstmalig werden in dem 
Bericht die Suizide von Migranten besonders be-
trachtet. 
Wer den Bericht zugesandt haben möchte, schi-
cke eine Mail an joseffeindt@yahoo.de . 
 
 

Gelebter Glaube zeigt sich  
Spiritualität in der Caritas-Arbeit 

 
Die Fortbildungs-Akademie des Deutschen Cari-
tasverbandes lädt zu diesem Seminar vom 14. bis 
16. März 2007 nach Waldbreitbach ein. 
Referent: Professor DDr. Paul M. Zulehner 
Gerechtigkeit und Solidarität mit den Menschen 
am Rand des Lebens und der Gesellschaft werden 
immer mehr zur Grundfrage eines Überlebens in 
Frieden.  

• Wie sieht an Solidarität gebundene Spiri-
tualität aus? 

• Ist sie Sache des privaten Einzelnen, sei-
ner ganz persönlichen Innerlichkeit? Oder 
gibt es eine Art gemeinschaftlicher Spiri-
tualität der verbandlichen Caritas und die-
se wiederum in bunten Variationen in den 
einzelnen Einrichtungen? 

• Wie ist dann aber das Verhältnis zwischen 
einer letzten spirituellen Autonomie des 
Einzelnen und den Zumutungen einer spi-
rituell durchwirkten Organisationskultur? 

 
Veranstaltungsmanagement:  
Barbara Hummel, Telefon (0761) 200-549,  
barbara.hummel@caritas.de
Inhaltliche Fragen: 
Dr. Klaus Ritter, Telefon (0761) 200-1862, 
klaus.ritter@caritas.de
 

 

mailto:joseffeindt@yahoo.de
mailto:barbara.hummel@caritas.de
mailto:klaus.ritter@caritas.de
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„Endlich mal was Gutes 
 aus dem Knast!“ 

 
Kochbuch des Katholischen Gefängnisvereins 

Siegburg e.V. 
 
Mit unserem Kochbuch wollen wir exemplarisch 
deutlich machen, dass trotz aller negativer Ten-
denzen, die immer wieder die Schlagzeilen 
bestimmen, sich im Gefängnis auch Positives er-
eignet. Dies ist eher unspektakulär, kommt nicht 
reißerisch daher und hat kaum eine Chance, sich 
auf dem „Nachrichtenmarkt“ durchzusetzen. 
 
Im letzten Jahr überließ ein „Chefkoch“ der Be-
dienstetenkantine, der eine kürzere Haftstrafe als 
Erwachsener in der JVA Siegburg verbüßen 
musste, dem Katholischen Gefängnisverein 50 ei-
gene Rezepte, um so die Arbeit des Gefängnisver-
eins zu unterstützen.  
         
Die Rezeptsammlung enthält Vorschläge für Vor-, 
Haupt- und Nachspeisen, für kleinere Gerichte 
und Kuchen; sie ist international ausgerichtet 
(von Italien, Griechenland und Frankreich bis 
nach Indien) und enthält etwas für jeden Ge-
schmack. Hier einige Beispiele:    
 

Tomaten-Schafskäse “Griechischer Art” 
Quiche Lorraine 

Hotch Potch 
Piccata verde – Kalbschnitzel mit grüner Soße  

Elsässer Lammeintopf 
Reisfleisch “schwäbische Art” 

Gajo paijo 

Zigeuner-Eintopf 
Krümelkuchen 

Griechische Zitronensuppe 
Karamelcreme ”Benelux” 

Hähnchenschenkel ”delikat” 
La Gumba - Indisches Bananencurry 

Lisanto Forno 
 

Sollten Sie in der Winterzeit (von St. Martin bis 
Karneval) erprobte Rezepte für Gebäck, Geträn-
ke, Nachtisch, Pralinen und Konfekt aus aller 
Welt suchen, dann empfehlen wir Ihnen die Re-
zeptsammlung: 
 
“Winterfreuden - ein Back- und Genussbuch”. 

 
In dieser Broschüre des Katholischen Gefängnis-
vereins  finden Sie u.a. folgende Rezepte: 

Hot Whisky Punch (Schottland) 
Weckmann 

Basler Leckerli (Schweiz) 
Mandelplätzchen (Bretagne) 
Nougathörnchen (Österreich) 

Panettone (Italien) 
Spritzgebäck 

Zimtkugeln (Spanien) 
Zimtwaffeln (Saarland) 
Blatz (Bergisches Land) 

Muzen + Muzemändelcher (Bergisches Land) 
Bratapfelkuchen 

Gewürzkuchen (Finnland)  
Whisky Trifles (Schottland) 

Eierkonfekt (Spanien) 
Mandelsplitter 

Nußkonfekt (Spanien) 
 

Die Gestaltung beider Broschüren wurde von 
PrintWork, der Druckwerkstatt in der JVA Sieg-
burg, übernommen.  
 
Der Preis, der auch eine kleine Spende für die 
Arbeit des Katholischen Gefängnisvereins bein-
haltet, beträgt pro Einzelexemplar je Broschüre 
5,00 €. Bei Versand werden die üblichen Porto-
kosten fällig.  
 

Bestellung sind möglich: 
Fax 

02241/80 69 22 
Post 

Katholische Gefängnisseelsorge,  
Werner Kaser, Luisenstr. 90, 53721 Siegburg 

Mail 
Werner.Kaser@gmx.de 
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Wichtige Tipps 
 

Knast-Kunst-Kalender 2007 
 
Wie schon seit vielen Jahren hat die Diözesan-
konferenz Aachen wieder einen Knast-Kunst-
Kalender mit Bildern von Inhaftierten und dazu 
passenden Texten herausgegeben. 
Bestellt werden kann der Kalender zum Preis von 
6,-  €  (ab 10St. 5,- €) beim SKM Krefeld, Huber-
tusstr. 97, 47798 Krefeld  T.: 02151/841220 oder 
per E-Mail unter www.skm-krefeld.de
 
 

Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis 
 für Gefangene 

 
Die Ausschreibung des neuen Ingeborg-Drewitz-
Literaturpreis ist da. Ein Exemplar liegt den Mit-
teilungen bei. Ich bitte alle Kolleginnen und Kol-
legen, es zu kopieren und an interessierte Gefan-
gene  zu verteilen. Vielleicht besteht auch die 
Möglichkeit, per Aushang oder in Gefangenen-
zeitschriften zu werben. Der Preis wird im Som-
mer 2008 verliehen. Die prämierten Artikel wer-
den in einem Buch veröffentlich. Alle Teilnehmer 
werden namentlich erwähnt, wenn sie damit ein-
verstanden sind. An dem letzten Wettbewerb ha-
ben über 300 Gefangene teilgenommen, dies ist 
Beleg für ihre große Kreativität. Es wäre sehr 
schön, wenn die Zahl diesmal noch übertroffen 
werden könnte. Schirmherr ist Prof. Dr. Heinz 
Müller-Dietz, der Mitherausgeber des Kommen-
tars zum Strafvollzuggesetz.  
 
 

Mainzer Tagung 
19.03.2007 – 23.03.2007 

 
 

Bundeskonferenz in Magdeburg 
08.10.2007 – 12.10.2007 

 
 

Adresse der Geschäftsstelle 
Geschäftsstelle der Konferenz der Katholischen 
Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten in der 
Bundesrepublik Deutschland im Erzbistum Berlin 
Dez. II, Frau Malke 
Postfach 04 04 06 
10062 Berlin 
Dienstsitz: Niederwallstraße 8-9 
Telefon: 030/32684-527 
Fax: 030/32684-7527 
E-Mail: b.malke@gmx.de 

 
 

 

www.kath-gefaengnisseelsorge.de

 
 

 
 

Impressum 
Die „Mitteilungen“ sind das Informationsblatt der 
Konferenz der Katholischen Gefängnisseelsorge an 
den Justizvollzugsanstalten in der Bundesrepublik 
Deutschland für ihre Mitglieder. Sie erscheinen zwei 
Mal jährlich  
Der Bezug ist für Mitglieder kostenfrei. 
 
Redaktion für Nr. 2/2006: PRef Michael Drescher, 
JVA Karlsruhe, Riefstahlstraße 9, 76133 Karlsruhe 
 
Redaktionsschluss ist jeweils der 01.11. und der 
01.05. des Jahres. 
 
Telefon: 0721/926-6476 
E-mail:  
Michael.Drescher@JVAKarlsruhe.justiz.bwl.de 
 
Kontoverbindung der Konferenz: 
Volksbank Aller-Oker, BLZ 250 692 70 
Kontonummer: 24 55 400 
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